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1. Einleitung 
 

1.1 Art und Umfang des geplanten Vorhabens 
 

 

Die Stadt Falkenstein beabsichtigt einen Industriestandort an der B 169 östlich von Falkenstein – 

Siebenhitz zu realisieren. Deshalb wurde am 29.05.2008 der Aufstellungsbeschluss zum Bebau-

ungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ gefasst. Der Bereich des Bebauungsplans ist 

im Regionalplan als Standort für Industrie und produzierendes Gewerbe vorgesehen.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ umfasst 

24,56 ha. Dabei handelt es sich überwiegend um eine intensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

und um einen geringen Anteil Dauergrünland. Die Bebauungsplanfläche befindet sich in der Ge-

markung Dorfstadt, der Stadt Falkenstein.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird südlich durch die Bundesstraße B 169 und im 

Norden durch den Trieber Weg, eine untergeordnete Ortsverbindungsstrasse mit altem Stielei-

chenbestand, begrenzt. Die Streusiedlung „Polnischer Michel“ schließt sich am nordöstlichen 

Rand des Geltungsbereiches an. Der Waldbereich Richtung Oberlauterbach begrenzt das ge-

plante Industriegebiet im Westen. Im Südosten grenzen Grünland- bzw. Waldflächen der Treba-

talaue direkt an den Geltungsbereich an. In etwa 150 m Abstand befindet sich die dörfliche Misch-

bebauung von Siebenhitz.  

 

Das Industriegebiet wird durch eine Stichstraße von der B 169 aus erschlossen (2 x 3,25 m Fahr-

bahn, einseitiger Geh- und Leitungsstreifen 2,5 m, einseitiger Pflanzstreifen 4,0 m).  

Der Bebauungsplan sieht 2 Baufeldflächen für ein Industriegebiet (gemäß § 9 BauNVO) sowie im 

Bereich der angrenzenden Streusiedlung „Polnischer Michel“ ein eingeschränktes Gewerbege-

biet (gemäß § 1 und 8 BauNVO) vor. Für die Nutzung des Baugebietes ist eine Verlegung der 

den Geltungsbereich querende 30 kV Hochspannungsleitung notwendig. 

 

Maximal ist eine Bebaubarkeit von 80% der Baufeldfläche vorgesehen. Für die baulichen Anlagen 

sind drei Vollgeschosse mit einer Traufhöhe von höchstens 18 m vorgesehen.  

 

Die Flächenverteilung innerhalb des Bebauungsplanes (24,56 ha) stellt sich wie folgt dar: 

GI/GE e Baufläche incl. 20% Mindestbegrünungsanteil 16,93 ha 

(GI 1 = 10,95; GI 2 = 5,58 ha; GEe 1 = 0,40 ha) 

Erschließungsstraßen, Anliegerwege, Wirtschaftswege 1,11 ha 

Regenrückhaltung/ Wasserflächen 1,05 ha 

A+E Maßnahmen im Geltungsbereich 4,25 ha 

öffentliche Grünflächen im Geltungsbereich 1,22 ha  

(incl. Leitungsstreifen und Flächen um RRB) 
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1.2 Notwendigkeit und Aufgabe des Umweltberichtes 
 

 

Gemäß § 2a BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, 

in der die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden.  

Bestandteil der Umweltprüfung ist die Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft. Es sind 

außerdem die zu ergreifenden Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, Eingriffsminderung und zum 

Ausgleich darzulegen. 

Der Aufbau des Inhaltsverzeichnis orientiert sich an der Anlage zu § 2, Absatz 4 und § 2a BauGB. 

 

 

Aufgabe des Umweltberichtes ist es: 

 

 das Vorhaben zu beschreiben (Angaben über Standorte, Art und Umfang des Vorhabens 

sowie der Bedarf an Grund und Boden), 

 die Beschreibung und Bewertung der Umweltbestandteile (Mensch, Boden, Wasser, 

Klima, Tiere und Pflanzen, Landschaftsbild), 

 die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 und die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung schädlicher Umwelt-

auswirkungen sowie der geplanten Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen darzulegen. 
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1.3 Untersuchungsgebiet des Umweltberichtes 
 

 

Der Untersuchungsrahmen für den Umweltbericht ist so groß zu wählen, dass das Vorhaben an 

sich sowie die erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt ausreichend beurteilt werden können.  

Aufgrund der Rahmenbedingungen des Vorhaben (zu beplanender Standort lt. Regionalplan, er-

folgter Alternativenprüfung, keine Relevanz des Standortes in Bezug auf NATURA 2000 Gebiete, 

Eingriff betrifft überwiegend Ackerfläche) wurde ein flächiger Umgriff mit 500 m um den Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes als ausreichend zur Einschätzung der Auswirkung des Vorhabens 

erachtet.  

Das Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen des Scoping-Termins am 05.08.2008 zur Diskus-

sion gestellt und durch die Anwesenden bestätigt.  

Die folgende Abbildung zeigt das dem Umweltbericht zugrunde liegende Untersuchungsgebiet. 

 

 

 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet des Umweltberichtes / Geltungsbereich des B-Planes (rot) 
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1.4 Landschaftsplanerische Ziele und sonstige raumwirksame Fach-
planungen 

 

 

Landesentwicklungsplan Sachsen 
 

Das Untersuchungsgebiet liegt auf dem Gebiet der Stadt Falkenstein und damit, gemeinsam mit 

den Städten Auerbach, Rodewisch und der Gemeinde Ellefeld, im Mittelzentralen Städteverbund 

Göltzschtal. Dieser Städteverbund befindet sich am südwestlichen Rand des Verdichtungsrau-

mes Chemnitz – Zwickau.  

 

Für Mittelzentren gelten unter anderen folgende Zielvorstellungen: 

 Sicherung und Stärkung als intraregionale Versorgungs-, Bildungs-, und Wirtschaftsstan-

dorte, 

 Vernetzung mit den jeweiligen Oberzentren durch leistungsfähige Verkehrsverbindun-

gen. 

 

 

 

Regionalplan Südwestsachsen 
 

Der Bebauungsplan liegt im Geltungsbereich des Regionalplanes Südwestsachsen des regiona-

len Planungsverbandes Südwestsachsen. Der Regionalplan Südwestsachsen ist zuletzt mit der 

Ersten Gesamtfortschreibung am 06.10.2011 bekannt gemacht und in Kraft getreten.  

Mit Inkrafttreten des Regionalplanes Region Chemnitz wird der Regionalplan Südwestsachsen 

seine Rechtswirksamkeit verlieren und der Standort von seiner regionalen Vorsorgefunktion für 

Industrie und produzierendes Gewerbe entbunden.  

Die Flächen im Bebauungsplan, die als Industriegebiet nach § 9 BauNVO ausgewiesen sind, 

werden dann nach dem Flächennutzungsplan als reguläre gewerbliche Bauflächen im Sinne § 1 

Abs. 1 Nr. 3 BauNVO gelten. Dies ist im Planentwurf 2. Änderung des gemeinsamen Flächennut-

zungsplanes des mittelzentralen Städteverbundes „Göltzschtal“ vom Januar 2019 so berücksich-

tigt. 

Für den Regionalplan Region Chemnitz hat die öffentliche Trägerbeteiligung und Auslegung statt-

gefunden, derzeit erfolgt die Abwägung dazu. 

 

Im Maßstab 1 : 100.000 sind darin Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 

des Landesentwicklungsplanes Sachsen regionsspezifisch räumlich und sachlich ausgeformt: 

 

 Die Stadt Falkenstein ist im Regionalplan zusammen mit Ellefeld, Auerbach und Rodewisch 

als mittelzentraler Städteverbund ausgewiesen. Hinsichtlich der Gebietskategorie wird die 

Stadt Falkenstein als Verdichtungsraum eingestuft. 

Die das Untersuchungsgebiet durchziehende B 169 fungiert als regionale Entwicklungs- und Ver-
bindungsachse außerhalb der überregionalen Verbindungsachsen des Landesentwicklungspla-
nes. 
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Vorranggebiete nach § 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG sind Gebiete, die für bestimmte, raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem 
Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der 
Raumordnung nicht vereinbar sind. 
 
Vorbehaltsgebiete nach § 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG sind Gebiete, in denen bestimmten, raumbedeut-
samen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden soll. 
 
Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung, Vorbehaltsgebiete sind Grundsätze der Raumord-
nung im Sinne des Regionalplanes. 
 
 

Regionalplanerische  
Ausweisungen 

betroffene Gebiete  
im Plangebiet 

Vorbehaltsgebiet für Natur und  
Landschaft 

- Wald westlich des geplanten Standortes, 

- Aue der Treba von Siebenhitz bis Dorfstadt, 

Vorbehaltsgebiet Landschaftsbild/  
Landschaftserleben 

- Waldbereiche westlich des geplanten Standortes, 

 

Regionaler Grünzug - Waldbereich nördlich der stillgelegten Bahntrasse  

- sowie Offenlandbereich um Dorfstadt 

Grünzäsur - zwischen Siebenhitz und der Stadt Falkenstein 
 

Vorranggebiet Forstwirtschaft 
 

- Waldfläche zwischen Treba und der Stadt Falken-
stein 

Ausweisung für gemischte Baufläche - Siebenhitz südlich der B 169 

Regionaler Standort für Industrie und produ-
zierendes Gewerbe 

- Ackerflächen des B-Plan Geltungsbereiches (V 14) 

Verkehrsplanung Verbindungsfunktionsstufe I  - Vorrangtrasse OU Göltzschtal im östlichen Untersu-
chungsraum 
 

Tabelle 1: Regionalplanerische Ziele und Grundsätze im Untersuchungsgebiet 
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Flächennutzungsplan (FNP) 
 

Es gibt einen gemeinsamen Flächennutzungsplan für den Mittelzentralen Städteverbund „Göltz-

schtal“. Ihm gehören die Städte Auerbach/Vogtl., Ellefeld, Falkenstein/Vogtl. und Rodewisch so-

wie die Gemeinden Grünbach und Neustadt an.  

Innerhalb dieses gemeinsamen Flächennutzungsplanes ist der Teil „Stadt Falkenstein mit den 

Gemeinden Grünbach und Neustadt“ für den Bereich des Untersuchungsraumes zutreffend. 

Nach der 2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplanes des Mittelzentralen Städtever-

bundes „Göltzschtal“ vom Januar 2019 ist die Fläche südlich des Trieber Weges bis zur B 169 

als „regionaler Vorsorgestandort für Industrie und produzierendes Gewerbe“ ausgewiesen. Diese 

Ausweisung deckt sich mit den Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“. 

 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem FNP des Mittelzentralen Städteverbund „Götzschtal“ 2. Änderung 
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Landschaftsplan (LP) 
 

Analog dem Flächennutzungsplan existiert ein gemeinsamer Landschaftsplan für den Mittelzent-

ralen Städteverbund „Göltzschtal“ und die Gemeinde Rebesgrün (BÜRO FÜR STÄDTEBAU GMBH 

CHEMNITZ, 1999). 

Im Landschaftsplan sind neben einer Auflistung besonders geschützter Biotope (gemäß 

BNatSchG und SächsNatSchG) sowie faunistischen Daten, vor allem Aussagen zu Austausch-

beziehungen und zum Biotopverbund - Entwicklungskonzept enthalten. 

 

Bestehende Leitlinien innerhalb des Untersuchungsgebietes: 

 

 funktionsfähige und gut ausgebildete Leitlinie entlang der Trebaaue – Vernetzung mit dem 

Feuchtlebensraum Siebenhitz (südlich der B 169), 

 funktionsfähiger Verbund gehölzgeprägter Biotope entlang der ehemaligen Bahnlinie und 

entlang des Trieber Weges, 

 als Defizit im Verbundsystem werden das Fehlen von Gehölzbeständen entlang der B 169 

und die ausgeräumte Ackerlandschaft nordwestlich Dorfstadt angeführt. 

 

Flächen mit Entwicklungspotenzial (Flächen, die aufgrund ihrer vorhandenen Ausstattung, Nut-

zung oder Lage besondere Funktionen für den Arten- und Biotopschutz ausüben bzw. durch ge-

eignete Maßnahmen zu höherwertigen Flächen entwickelt werden können): 

 

 Trebaaue nördlich der Kläranlage (Entwicklungspotenzial magere Frischwiese, Feucht-

wiese), 

 Waldflächen entlang der Trebaaue (Entwicklungspotenzial Bruchwald), 

 Grünlandflächen im Bereich Siebenhitz (Entwicklungspotenzial Feuchtwiese). 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umwelt 
 

2.1 Schutzgebiete 

 

Schutzgebiete gemäß Sächsischem Naturschutzgesetz 
 

§ 17 Naturpark (NP): 

Naturpark „Erzgebirge/ Vogtland“ 

Teilbereiche des westlichen Untersuchungsraumes sind Bestandteil des Naturparks „Erzgebirge/ 

Vogtland“. Konkret betrifft dies die Waldflächen westlich von Siebenhitz sowie die Offenlandfläche 

nordwestlich der Streusiedlung Polnischer Michel. Dabei bildet der Trieber Weg zwischen dem 

Polnischen Michel und dem westlich davon befindlichen Waldbereich die Grenze. 

Der Naturpark beginnt im Westen an der Weißen Elster und reicht im Osten bis zum Verlauf der 

Freiberger Mulde im Osterzgebirge.  

 

 

§ 21 Naturdenkmale (ND): 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich vier Naturdenkmale. Dabei handelt es sich um zwei Flä-

chennaturdenkmale (FND) südlich der B 169 (FND „Alte Lehmgrube Siebenhitz“ und FND „Gän-

seanger Siebenhitz“) und um 2 Naturdenkmale (ND).  

Zum einen betrifft dies das ND „Eichen am Trieber Weg“ und zum anderen das ND „Lärchen an 

der alten Schäferei“ südöstlich der Streusiedlung Polnischer Michel. 

 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt es keine Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzge-

biete und geschützten Landschaftsbestandteile. 

 

 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 SächsNatSchG stehen im Bereich des Untersu-

chungsraumes, auch ohne Rechtsverordnung oder Einzelanordnung, nachfolgende Biotope un-

ter besonderem Schutz: 

 
 Nasswiese (FND „Gänseanger Siebenhitz“; kleinflächig entlang der Siebenhitzer Straße) 
 Naturnahes ausdauerndes Kleingewässer, Moor- und Sumpfgebüsch, Naßwiese, Röhricht 

(FND „Alte Lehmgrube Siebenhitz“), 
 Naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer (2 Gewässer südlich der Siebenhitzer Straße)  
 Bruchwald (Waldbereich nördlich Siebenhitz), 
 Röhricht, Naturnaher Flachlandbach, Hochstaudenflur sumpfiger Standorte, Moor- und 

Sumpfgebüsch (Feuchtlebensraum nördlich Siebenhitz). 
 
(Quelle: selektive Biotopkartierung 2. Durchgang, 2004) 

 

  



Umweltbericht gemäß § 2 BauGB  Seite 11 
zum Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ 

 Stand: 01/2021 

Weitere Schutzgebiete nach Sächsischem Recht 
 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete bzw. ver-

bindlichen Überschwemmungsgebiete. 

Ebenso befinden sich im Untersuchungsgebiet keine archäologischen Bodendenkmale oder kul-

turhistorische Einzeldenkmale. 

 

 

 

Schutzgebiete nach Europäischem Recht 
 

Das dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes nächstliegende FFH-Gebiet DE 5439-301 

„Triebtalgebiet“ befindet sich östlich im Tal der Trieb bei Bergen mit einem minimalem Abstand 

von ca. 3,5 km.  

Die nächstliegenden SPA-Gebiete sind DE 5338-451 „Elstersteilhänge nördlich Plauen“ und 

DE 5537-451 „Vogtländische Pöhle und Täler“ (westlich Oelsnitz). Beide jeweils über 13 km Luft-

linie entfernt. 

Aufgrund der räumlichen Entfernung sind Beeinträchtigungen auf NATURA 2000 Gebiete nicht 

zu erwarten. Es werden auch keine Leitlinien zwischen NATURA 2000 Gebieten beeinträchtigt.  
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2.2 Schutzgut Mensch 

 

Bestandsaufnahme: 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist keine Flächen mit Wohnfunktion auf, da er aus-

schließlich landwirtschaftlich genutzt wird. Nördlich angrenzend und zur Gemarkung Dorfstadt 

gehörend, befindet sich die Streusiedlung „Polnischer Michel“. Sie besteht aus einigen ehemali-

gen Bauernhöfen / einzelnen Wohngebäuden und einem Umspannwerk nördlich des Trieber We-

ges. 

Südöstlich des Bebauungsplangebietes erstrecken sich beidseitig der B 169 die Mischgebietsflä-

chen von Falkenstein – Siebenhitz. Siebenhitz ist eine im 18. Jahrhundert gegründete Streusied-

lung, deren Bewohner sich von der Landwirtschaft ernährten. Im 20. Jahrhundert wurde in Sie-

benhitz eine Ziegelei gegründet, die für ihre hartgebrannten Ziegel bekannt war. Um diese Zie-

gelei, die in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stillgelegt wurde, gruppierten sich 

einige Wohnhäuser. Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei steht nun ein Autohaus. 

Während nördlich der Bundesstraße eine stärker durchgrünte Einfamilienhaussiedlung und an 

der Einmündung des Siebenhitzer Weges ein Einzelanwesen besteht, erfolgte südlich der B 169 

in den letzten Jahren eine stärkere Neubebauung. So entstanden beidseitig der K 7813 Gewer-

bestandorte und Wohnflächen entlang des Siebenhitzer Straße. 

 

Neben der Wohnfunktion des Gebietes wird im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes 

Mensch auch auf die Erholungsfunktion eingegangen. Der Naturraum des Untersuchungsgebie-

tes, insbesondere die Waldflächen dient der Naherholung der Stadt Falkenstein und der umlie-

genden Gemeinden. Der Trieber Weg sowie seine Anbindungen in die nördlich davon liegenden 

Waldflächen werden als Wander- und Radweg genutzt. 

 

 

Bewertung: 
 

Die dauerhaft als Wohnaufenthalt genutzten Mischgebietsflächen von Siebenhitz und Bereiche 

der Streusiedlung „Polnischer Michel“ weisen eine sehr hohe bzw. hohe Bedeutung für die Wohn-

funktion auf.  

Eine mittlere Bedeutung besitzen Gartenbereiche sowie das Wochenendhaus an der ehemaligen 

Bahnstrecke nördlich des „Polnischen Michel“. 

Bezüglich der Erholungsfunktion des Untersuchungsraumes besitzen alle durch Wege gut er-

schlossenen Waldflächen eine hohe Bedeutung. Eine mittlere Bedeutung weisen erschlossene 

und gut strukturierte Freiflächen auf. Dies trifft auf die Bereiche entlang des Trieber Weges und 

die Aue der Treba zu. 

 

 

Vorbelastung: 
 

Vorbelastungen für das Schutzgut Mensch gehen von der stark frequentierten B 169 aus. Bezüg-

lich der Erholungsfunktion sind die Starkstromfreileitungen des Umspannwerkes am „Polnischen 

Michel“ als visuelle Vorbelastung anzuführen. 
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2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 

Grundlage für die Bewertung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen ist die Kartierung der Realnut-

zung und Biotoptypen. Dazu wurde im Sommer 2008 eine Vor-Ort-Begehung des Untersu-

chungsgebietes vorgenommen und im Herbst 2013 eine Überprüfung der realnutzung. 

Weiterhin wurden vorhandene Unterlagen bezüglich Aussagen zu Biotopen und faunistischen 

Nachweisen ausgewertet. Bei diesen Unterlagen handelt es sich um einen aktuellen Auszug aus 

der Multibase CS Datenbank (über LANDRATSAMT VOGTLANDKREIS, UMWELTAMT, 2013), dem Land-

schaftsplan des Städteverbundes „Göltzschtal“ (BÜRO FÜR STÄDTEBAU CHEMNITZ; 1999), der se-

lektive Biotopkartierung (LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE; 2002) und um den Vorentwurf 

zur B 169 Ortsumgehung Göltzschtal zwischen Falkenstein und Rodewisch (GFL; 2005). 

Bezüglich der Auflistung der relevanten Schutzgebiete wird auf Punkt 2.1 verwiesen. 

 

Bestandsaufnahme Biotoptypen: 
 

Der Untersuchungsraum liegt in der durch den Menschen geprägten Kulturlandschaft des westli-

chen Vogtlandes (mittlere Lagen des Berglandes). Diese naturräumliche Einheit ist durch Riedel-

gebiete, Sohlentäler und einzelne Flachrücken geprägt.  

Die Flächennutzung der betroffenen Naturraumeinheit „Reumtengrüner Riedelgebiet“ weist ca. 

30% Waldflächen und über 50% landwirtschaftliche Nutzfläche auf (WERTE DER DEUTSCHEN HEI-

MAT „DAS ÖSTLICHE VOGTLAND“; 1998). 

Der direkte Geltungsbereich des Bebauungsplanes betrifft überwiegend Ackerfläche. Die fol-

gende Beschreibung der Biotoptypen bezieht sich auf den Untersuchungsraum (Darstellung 

Karte 1 anhand der Kartiereinheiten der CIR- Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sach-

sen). 

 

Gewässer und deren Saumbereiche (21, 23) 

Im Planungsgebiet existieren zwei Fließgewässer. Zum einen die Treba sowie ein namenloser 

westlicher Zufluss der Treba. Letzterer weist abschnittsweise einen naturnahen Verlauf auf (z.T. 

besonders geschütztes Biotop). Beide Gewässer sind begradigt und teilweise mit Gitterplatten 

eingefasst. Die nach Norden abfließenden Gewässerverläufe weisen eine schmalen Gehölzstrei-

fen auf (vor allem Schwarzerle/ Weide). Beide Gewässer durchfließen den Waldbereich nördlich 

von Siebenhitz. Hier erfolgt die Einmündung des namenlosen Baches. Nördlich der ehemaligen 

Bahnlinie weist der gemeinsame Verlauf der Treba starke Defizite auf (geringer Saumbereich, 

starke landwirtschaftliche Nutzung, begradigt und mit Gitterplatten ausgelegter Verlauf). 

Entlang der Fließgewässer verlaufen wesentliche gewässergebundene Austauschleitlinien. 

Resultierend aus der Verbreitung wasserstauender Schichten und dem Lehmabbau existieren im 

Bereich von Siebenhitz mehrere Teiche. Sie weisen die Voraussetzungen für besonders ge-

schützte Biotope nach BNatSchG / SächsNatSchG auf bzw. sind Bestandteil des FND „Alte 

Lehmgrube Siebenhitz“. Sie sind Laichgewässer und bilden einen wertgebenden Feuchtlebens-

raumkomplex. Im Waldbereich nördlich von Siebenhitz wurden in den letzten Jahren mehrere 

naturnahe Gewässer angelegt. 
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Grünland (41) / Ruderalflur (42) 

Der Grünlandanteil im Untersuchungsgebiet ist vor allem im Bereich der Trebaaue hoch. Die grö-

ßeren Grünlandflächen werden intensiv bewirtschaftet. Es handelt sich um ertragsdominierte 

Grünlandabschnitte, mit zum Teil typischen Feuchteanzeigern und höheren Anteilen krautiger 

Pflanzen (vor allem Löwenzahn und Kriechender Hahnenfuß).  

Feuchtgrünlandstandorte sind auf Rand- und Splitterflächen vorhanden. Hierfür sind die Arten 

Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Wald-Engelwurz (Angelika sylvestris), Rasen-

Schmiele (Deschampsia caespitosa), Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), Sumpf-Hornklee 

(Lotus uliginosus) sowie Binsen- und Seggenarten typische Vertreter.  

Mesophiles Grünland dominiert als Grünlandnutzung um die Siedlungsbereiche, innerhalb von 

Gärten sowie auf den kleineren Rand- und Splitterflächen.  

 

Ruderalfluren sind Bereiche, die nach einstiger anthropogener Nutzung brachgefallen sind und 

nun kaum oder nicht mehr genutzt werden. Ruderalfluren lassen sich kleinflächig im Bereich von 

Waldrändern, Waldwiesen und im Randbereich ehemaliger Lehmgruben finden. Hier sind es Be-

reiche, die aus der Nutzung herausfallen und zum Teil stärker verbuschen.  

 

 

Baumreihen, Alleen, Einzelbäume (62, 63, 64) 

Entlang des Trieber Weges existiert eine alte lückige Stieleichenbaumreihe (Quercus robur). Au-

ßerdem steht östlich von Siebenhitz eine markante Lärche (Larix decidua). Die erwähnten Baum-

bestände sind als Naturdenkmal erfasst und geschützt.  

Außerdem gibt es geringe Straßenbaumbestände an der B 169, im Bereich von Siebenhitz sowie 

einige Einzelbäume innerhalb der Grünlandflächen. 

 

 

Feldgehölze, Hecken, Gebüsche (61, 65, 66) 

Feldgehölze und Hecken bieten aufgrund ihrer Struktur Nahrungs- und Lebensgrundlagen für 

zahlreiche Niederwild- und Vogelarten. Außerdem stellen sie prägende Elemente in der Land-

schaft dar. 

Die bedeutendsten Heckenstrukturen des Untersuchungsgebietes säumen die ehemalige 

Bahntrasse. Außerdem bestehen im Bereich der ehemaligen Lehmgruben und dem Siedlungs-

bereich von Siebenhitz mehrere Feldgehölze / Hecken.  

Die Gehölzbestände entlang der ehemaligen Bahntrasse werden in der Baumschicht von Berg-

ahorn (Acer pseudoplatanus), Birke (Betula pendula), Eberesche (Sorbus aucuparia) sowie in 

geringeren Anteilen Esche (Fraxinus excelsior) und Zitterpappel (Populus tremula) gebildet. In-

nerhalb der Strauchschicht sind Weißdorn (Crataegus spp.) und Schwarzer Holunder (Sambucus 

nigra) dominierend. 

Kleinflächig gibt es im Bereich der aufgelassenen Lehmgrubengewässer mehrere wertgebende 

Feuchtgebüsche.  
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Waldbereiche (N, L NL, LM) 

Das Untersuchungsgebiet wird zu etwa einem Drittel von Waldflächen eingenommen. Es handelt 

sich dabei um das Waldgebiet entlang der Geländeschwelle zwischen Siebenhitz und 

Trieb / Oberlauterbach, sowie um die Waldbereiche zwischen Trebaaue und Falkenstein. 

Die Flächen können als Wirtschaftswald eingestuft werden. Es dominiert reiner Fichtenforst, in 

geringen Anteilen gibt es Nadel-Laub-Mischwald, reinen Laubwald bzw. Laubmischwald. 

Waldsaumgesellschaften fehlen weitgehend. 

Erlen-Laubwaldbereiche bestehen im Bereich der Trebaaue. Hier existiert auch ein Erlen-Sumpf-

wald, welcher ein „Geschütztes Biotop“ darstellt (westlich des neu entstandenen Teiches). 

 

 

landwirtschaftliche Nutzflächen / Acker (81) 

Ackerbiotope sind sehr stark durch menschliche Nutzung geprägte Lebensräume, auf denen zu-

meist einjährige Kulturpflanzen (vorwiegend Getreide und Futtermais) angebaut werden. Saat-

graslandbereiche werden ebenfalls in die ackerbaulichen Fruchtfolgen eingeordnet. 

Die großflächigen Ackerbereiche zwischen Siebenhitz und der westlichen bewaldeten Gelände-

schwelle sind struktur- und artenarm und besitzen eine nachrangige Bedeutung als Lebensraum. 

Es gibt keine biotopverbindenden Strukturen. Die großflächigen Ackerflächen werden jedoch z.B. 

von Vögeln als Jagd- und Nahrungsgebiet genutzt.  

 

 

Siedlungsbereiche (91, 92, 93, 94) 

Die Siedlungen des Untersuchungsgebietes sind ländlich geprägt (Siebenhitz, „Polnischer Mi-

chel“). Sie zeichnen sich durch eine überwiegend lockere, stark durchgrünte Einzelhausbebau-

ungen aus, die zumeist von größeren Gärten umgeben sind.  

Gewerbestandorte entstanden entlang der Neustädter Straße. Als Anlagen der Ver- und Entsor-

gung sind das Umspannwerk am „Polnischen Michel“ und die Kläranlage an der Treba nördlich 

der ehemaligen Bahnlinie zu erwähnen. Weiterhin wurde, angrenzend an die Gewerbestandorte 

entlang der Neustädter Straße, eine Photovoltaikanlage neu errichtet.  

 

 

 

Vorkommen wertgebender Pflanzenarten:  

Im Landschaftsplan werden wertgebende floristische Nachweise für die beiden geplanten Flä-

chennaturdenkmale „Gänseanger Siebenhitz“ und „Alte Lehmgrube Siebenhitz“ erwähnt.  

 

 Flächennaturdenkmal „Gänseanger Siebenhitz“: Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza 

majalis), Kammgras (Cynosurus cristatus), Kleiner Baldrian (Valeriana dioica), Kuckucks-

Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), Moor-Labkraut (Galium uliginosum), Rot-Schwingel (Festuca 

rubra), Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris), Sumpf-Weidenröschen (Epilobium palustre), 

Teufels-Abbiß (Succisa pratensis) und Zittergras (Brizia media), 

 Flächennaturdenkmal „Alte Lehmgrube Siebenhitz“: Moor-Labkraut (Galium uliginosum), 

Rot-Schwingel (Festuca rubra), Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris), Sumpf-Weiden-

röschen (Epilobium palustre) und Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis). 
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Bestandaufnahme Fauna: 

 

Für die faunistische Bestandsaufnahme wurden die bereits angeführten Planungsgrundlagen 

ausgewertet. Dabei ist festzustellen, dass es für den Geltungsbereich des B-Plangebietes keine 

Daten vorliegen und es für den Untersuchungsraum nur wenige Artnachweise gibt.  

 

 

Säugetiere: 

Die MultiBase-CS Datenbank weist für den Waldbereich zwischen Falkenstein und dem B-Plan-

gebiet Nachweise der Arten Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) und Nordfledermaus (Ep-

tesicus nilssonii) aus. 

Das Faunistische Gutachten zur Planung der OU „Göltzschtal“ belegt eine Nutzung der ehemali-

gen Bahnlinie als Leitlinie für die Fledermausarten Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii). Es wird auch von einer Frequentierung der Leitlinie 

im Untersuchungsraum des Bebauungsplanes ausgegangen. Relevante Nahrungshabitate befin-

den sich jedoch nicht innerhalb des B-Plan Geltungsbereiches. 

Der Landschaftsplan geht für das Untersuchungsgebiet zumindest von folgenden Vorkommen 

aus: Rehwild, Schwarzwild, Fuchs, Marder, Mauswiesel, Iltis, Eichhörnchen, Igel, Maulwurf, Feld-

hase und von Mäusen. 

 

 

Vögel: 

Aus den aktuellen Daten der MultiBase-CS Datenbank (Brutvögel der letzten 10 Jahre), dem 

Faunistischen Gutachten zur Planung der OU „Göltzschtal“ und dem Landschaftsplan der Stadt 

Falkenstein wurden folgende wertgebende Arten der Avifauna für den Untersuchungsraum ermit-

telt:  

 Feldgehölz westlich Siebenhitz: Rotkehlchen (Erihacus rubecula), Zaunkönig (Troglodytes 

troglodytes), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Amsel (Turdus merula) und Buchfink 

(Fringilla coelebs). 

 Lehmgrube Siebenhitz: Stieglitz (Carduelis carduelis), Habicht (Accipiter gentilis), Wachol-

derdrossel (Turdus pilaris), Bleßralle (Fulica pilaris) und Zwergtaucher (Tachybaptus ruficol-

lis). 

 Klärteiche an der Treba im nördlichen Untersuchungsgebiet: Stockente (Anas platyrhynchos), 

Reiherente (Aythya fuligula), Krickente (Anula crecca), Teichralle (Gallinula chloropus) und 

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus). 

 Waldbereiche im Plangebiet: Schwarzspecht (Dryocopus martius), Tannenhäher (Nusifraga 

caryocatactes) und Sperber (Accipiter nisus). 

 Siedlungsbereich Siebenhitz und Trebaaue nördlich B 169: Goldammer (Emberiza citrinella), 

Feldsperling (Passer montanus), Stieglitz (Carduelis carduelis), Feldschwirl (Locustella 

naevia), Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) sowie Sichtnachweise des Rotmilan (Milvus 

milvus) und des Kolkraben (Corvus corax) 
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Amphibien / Reptilien: 

Der Landschaftsplan geht für das Untersuchungsgebiet (vor allem im Bereich des Feuchtlebens-

raums Siebenhitz) von folgenden Vorkommen aus: Erdkröte, Grasfrosch, Teichfrosch, Wasser-

frosch, Ringelnatter, Blindschleiche und Waldeidechse. In der MultiBase-CS Datenbank werden 

für die Teiche in Siebenhitz die Arten Erdkröte, Grasfrosch und Teichfrosch belegt.  

 

 

 

Wechselbeziehungen/ faunistische Leitlinien im Untersuchungsgebiet 

 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen laut Landschaftsplan folgende funktionsfähige 

Leitlinien: 

 

 gut ausgebildete Leitlinie entlang der Trebaaue – Vernetzung mit dem Feuchtlebensraum 

Siebenhitz (südlich der B 169), 

 Verbund gehölzgeprägter Biotope entlang der ehemaligen Bahnlinie, 

 Verbund gehölzgeprägter Biotope entlang des Trieber Weges. 
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Bewertung: 
 

Bei der Ermittlung der Wertigkeit einzelner Flächen wurden die folgenden Kriterien berücksichtigt. 

Sie sind in die Gesamtbewertung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen summarisch eingeflossen.  

 

Natürlichkeitsgrad der Vegetation 

Der Natürlichkeitsgrad drückt die Intensität des menschlichen Einflusses, bezogen auf die unbe-

rührte Natur, aus. Hierbei sind naturnahe Biotoptypen naturschutzfachlich höher zu bewerten als 

naturfremde oder künstliche Biotoptypen, da sie aufgrund ihrer langen Entwicklungsgeschichte 

charakteristische ausgeprägte Pflanzen- und Tiergesellschaften aufweisen. 
 

Diversität 

Die Diversität ist ein Sammelbegriff. Sie kennzeichnet z. B. die Artenanzahl eines Ökosystems, 

die Vielfalt eines Ökosystemmosaiks bzw. den Reichtum einer Landschaft an verschiedenen Bi-

otoptypen sowie die Mannigfaltigkeit an Landschaftselementen und Flächennutzungen.  
 

Regenerationsfähigkeit, Alter, Entwicklungsdauer 

Hinsichtlich der Beurteilung von Eingriffen in die Biotopfunktion ist die Wiederherstellbarkeit von 

Biotoptypen ein entscheidendes Kriterium. Die Wiederherstellbarkeit lässt sich aus zeitlicher, 

räumlicher und verbreitungsökologischer Sicht beurteilen, wobei die zeitliche Regenerationsfä-

higkeit besonders hervorzuheben ist, da Alter weder herstellbar ist noch der ‚Alterungsprozess‘ 

beschleunigt werden kann. Ein Biotoptyp ist um so höher zu bewerten, je weniger er regenerati-

onsfähig und damit ersetzbar ist. 
 

Gefährdung, Seltenheit 

Der Gefährdungsgrad und die Seltenheit werden in einem Kriterium zusammengefasst, da sie 

meist korrelieren.  

Ihre Bedeutung des Gefährdungs- und Seltenheitsgrades als Kriterium resultiert aus dem Umfang 

und der Intensität anthropogener Eingriffe. Ziel der Verwendung des Kriteriums ist die Sicherung 

gefährdeter Biotoptypen und Arten vor weiteren Beeinträchtigungen. Dementsprechend sind ge-

fährdete Biotoptypen höher einzustufen als ungefährdete. Das Vorkommen seltener und gefähr-

deter Pflanzen- und Tierarten ist bei der Einstufung angemessen und biotopbezogen zu berück-

sichtigen.  
 

Räumliche Kriterien (Biotopgröße, Isolation, Vernetzung) 

Für den Wert von Biotopen als Lebensstätten von Arten und Lebensgemeinschaften (Biozöno-

sen) sind räumliche Kriterien, wie ihre Größe und Anordnung in der Landschaft außerordentlich 

bedeutsam. Je großflächiger ein Biotop ausgebildet ist, um so mehr Arten können sich ansiedeln 

und um so größer sind die Chancen für den Bestand stabiler Populationen sowohl aus populati-

onsdynamischen Gründen als auch im Hinblick auf negative, besonders die Randbereiche tref-

fende Einflüsse aus der Umgebung. 
 

Repräsentanz 

Die naturräumliche Repräsentanz eines Biotop- bzw. Vegetationstyps gibt Aufschluss über seine 

Rolle innerhalb des Biotopsystems eines Naturraumes und ob er aus diesem Grunde vorrangig 

erhalten bzw. gefördert werden sollte. 

  



Umweltbericht gemäß § 2 BauGB  Seite 19 
zum Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ 

 Stand: 01/2021 

Bewertung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes: 

Die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegenden Landwirtschaftsflächen 

(überwiegend Acker) haben auf Grund der intensiven Nutzung nur eine geringe Bedeutung für 

das Schutzgut Tiere und Pflanzen. Die Empfindlichkeit gegenüber neuen Nutzungen (das Schutz-

gut Tiere und Pflanzen betreffend) ist bei diesem Biotoptyp gering. 

 

 

Bewertung im Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes: 

sehr hohe Bedeutung:  Feuchtlebensraum Siebenhitz (enge Vernetzung von Gewässern, 

Feuchtgrünland, Feuchtgebüschen, Wald- und Vorwaldflächen), Er-

len-Sumpfwald nördlich von Siebenhitz, Stieleichen-Baumreihe ent-

lang des Trieber Weges und Lärche am „Polnischen Michel“, 

hohe Bedeutung: Waldflächen im Untersuchungsgebiet, naturnahe Fließgewässerberei-

che mit Gehölzsaum, Feldgehölze, Hecke entlang der ehemaligen 

Bahnlinie, Feucht- und Nassgrünland, 

mittlere Bedeutung: mesophiles Grünland, Dauergrünland, artenarme Ruderalflur, Auffors-

tungen, naturnahe Gartenbereiche, 

geringe Bedeutung: Saatgrasland, Acker, Siedlungsflächen. 

 

 

 

 

Vorbelastungen: 
 

Vorbelastungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind vor allem durch anthropogene Ein-

flüsse zu verzeichnen. 

Eine wesentliche Belastung des Naturhaushaltes geht im Untersuchungsraum von der vorhan-

denen B 169 aus. Neben der Flächenversiegelung und dem Schadstoffeintrag (erhöhte 

Tausalzausbringung und NOx - Ausstoß der Kfz) sind dabei die Zerschneidungs- und Barriere-

wirkung sowie die Verlärmung anzuführen. Die zunehmende Versiegelung und Ausweisung von 

Wohn- und Gewerbeflächen entlang der Neustädter Straße ist eine weitere Vorbelastung. 

 

Eine Grundbelastung geht von der überwiegend intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in Ver-

bindung mit dem Eintrag von Bioziden, organischen und anorganischen Düngemitteln aus.  
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2.4 Schutzgut Boden 

 

Bestandsaufnahme: 
 

Geologie 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich geologisch betrachtet im Übergangsbereich zwischen 

dem Thüringisch-Vogtländischem Schiefergebirge und dem Erzgebirge. 

Der überwiegende Teil der Vogtländer Gesteine ist dem Kambrium bis Perm zuzuordnen. 

Geologisch bestimmend für das Plangebiet ist die Durchragung des Bergener Granits (direkt 

westlich des Untersuchungsgebietes) anzusehen. Das Bergener Granitgebiet stellt, geologisch 

betrachtet, eine Exklave des Westerzgebirges dar. Der Bergener Granit geht auf ein Ende des 

Karbon entstandenes Granitmassiv zurück. Dabei wurden die benachbarten älteren Schieferge-

steine kontaktmetamorph (im sogenannten Kontakthof des Bergener Granit) in Hornfelse und 

Fruchtschiefer umgewandelt.  

Das Untersuchungsgebiet liegt in diesem Kontakthof des Bergener Granits. In den Bach- und 

Flussauen lagerten sich später Sande, Kiese, Lehme und Tone ab. Lehme wurden im Bereich 

Siebenhitz bis Mitte des vorigen Jahrhunderts abgebaut.  

 

 

 

Boden 

Boden entsteht in einem langen, bis heute andauernden Entwicklungsprozess und ist ein unver-

mehrbarer Bestandteil des Ökosystems mit vielfältigen Funktionen und Leistungen. Zu diesen 

Funktionen zählt beispielsweise die Bereitstellung von Lebensraum für Mensch, Tiere und Pflan-

zen. Aufgrund der zentralen Bedeutung des Bodens innerhalb des Ökosystems können sich Be-

einträchtigung der Bodenfunktionen nachteilig auf andere Schutzgüter auswirken (Tiere und 

Pflanzen, Wasser, Klima). 

 

Das Untersuchungsgebiet, obwohl räumlich relativ klein, wird durch vier verschiedene Bodenfor-

men gekennzeichnet. Diese sind in ihrer groben Verbreitung in der karthografischen Darstellung 

der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Über den tonschieferähnlichen Phylliten haben sich vorwiegend saure, schluffreiche Braunerde-

böden entwickelt (Einheit 29). Sie neigen zur Vernässung und gehen insbesondere auf ebenen 

Hochflächen sowie in Hohlformen und Mulden in Braunstaugleye, Staugleye, bzw. Pseudogleye 

über (Einheiten 17 und 21).  

In der Aue der Treba haben sich über holozänen Ablagerungen Auenlehme-Gleye gebildet. Diese 

Böden sind humusreich und fruchtbar, jedoch eingeschränkt bewirtschaftbar. Es handelt sich 

hierbei um die Dauergrünlandstandorte entlang der Trebaaue (Einheit 25).  

In Siedlungsbereichen wurden die natürlich gebildeten Böden durch Bautätigkeit überprägt und 

weitgehend verändert. 

 

Im Bereich von Siebenhitz erfolgte ein Abbau von Lehm in Gruben, heute entwickelten sich dar-

aus z.T. ökologisch wertvolle Vernässungsbereiche.  

Im Untersuchungsgebiet sind derzeit keine Altlastenverdachtsflächen bekannt. 
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Abbildung 3: Böden des Vogtlandes (Quelle: „Der Vogtlandatlas“, 2003) 

Erklärung der Einheiten: 

Einheit 17 Pseudogley-Braunerden und Braunerde-Pseudogleye aus grusführendem Lehm und 

Schluff über Lehmschutt bis Sandgrus aus sauren Festgesteinen, 

Einheit 21 Pseudogleye aus grusführendem Lehm über Lehmgrus und –schutt aus sauren Festge-

steinen, 

Einheit 25 Auen-Gleye aus Auenlehm, -schluff und –sand über tiefem Fluvisandkies, 

 

Einheit 29 Braunerden aus grus- oder schuttführendem Schluff und Lehm über tiefem Lehmgrus aus 

Phylliten, Tonschiefern und Grauwacken. 

 

 

Bewertung: 
Die durchschnittlichen Ackerzahlen im Plangebiet liegen zwischen 30-40. Die Ackerbaulich ge-

nutzten Böden weisen eine mittlere Bedeutung auf (Grenzertragsstandorte, reduzierte Boden-

güte). Die Auenböden besitzen eine hohe Bedeutung, da von diesen Böden eine hohe ökologi-

sche Lebensraumfunktion ausgeht.  

 

 

Vorbelastung: 
Vorbelastungen für das Schutzgut Boden bestehen aufgrund der anthropogenen Überprägungen 

(Siedlungsbereiche, Gewerbe- und Lagerflächen, Straßen, Bahnlinien). Außerdem ist insbeson-

dere auf den stärker ausgeräumten Ackerflächen mit Erosionserscheinungen und dem Eintrag 

von Düngern und Pestiziden zu rechnen. 
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2.5 Schutzgut Wasser 

 

Wasser hat, ebenso wie der Boden, eine zentrale Stellung im Naturhaushalt. Es ist Lebens-/ 

Nahrungsmittel für alle Lebewesen und erfüllt wichtige Transport- und Reglerfunktionen. Ände-

rungen in diesem Stoffkreislauf bewirken ebenfalls Veränderungen in den anderen Schutzgütern. 

Gewässer sind daher vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Sowohl für Grund-, als auch 

Oberflächenwasser sind die Wassermenge und –qualität zu erhalten sowie die Erneuerung und 

nachhaltige Sicherung zu gewährleisten. 

 

 

Bestandsaufnahme: 
 

Oberflächengewässer 

Das wichtigste Fließgewässer des Untersuchungsgebietes ist die Treba. Sie ist ein Fließgewäs-

ser II. Ordnung, und fließt entlang des östlichen Randes des Untersuchungsgebietes.  

Die Treba entwässert in nördliche Richtung in die Trieb, welche letztlich unterhalb der Talsperre 

Pöhl in die Weiße Elster fließt. Die Gewässergüteklasse wird im Gewässergütebericht 2003 mit 

II, mäßig belastet, angegeben. In diese Gewässergüteklasse werden Fließgewässerabschnitte 

mit mäßiger Verunreinigung und hohem Sauerstoffgehalt eingeordnet.  

Es gibt ein weiteres nicht namentlich bezeichnetes Fließgewässer, ein westlicher Zufluss der 

Treba, der im Plangebiet als Vorfluter in Erscheinung tritt. Dieses Gewässer entspringt oberhalb 

von Siebenhitz und fließt parallel westlich der Treba. Der Verlauf ist überwiegend begradigt und 

zum Teil mit Gitterplatten eingefasst. Oberhalb der Kläranlage mündet das Gewässer in die 

Treba. Es ist von einer analogen Gewässergüte wie bei der Treba auszugehen. 

 

Die Stillgewässer des Untersuchungsgebietes sind allesamt anthropogenen Ursprungs und ent-

stammen dem obertägigen Abbau von Lehm. Aufgrund der stark wasserstauenden Schichten 

entstanden nach dem Lehmabbau Gewässer. Über die Gewässergüte liegen keine Angaben vor. 

Von größeren Verschmutzungen ist allerdings nicht auszugehen. Die Gewässer haben sich mitt-

lerweile zu Biotopen entwickelt und bilden die Grundlage für den „Feuchtlebensraumkomplex Sie-

benhitz“. Nördlich der Einfamilienhaussiedlung Siebenhitz ist in den letzten Jahren ein größerer 

Teich privat angelegt worden. 

 

 

 

Grundwasser 

Bedingt durch die geologische Ausgangssituation spielt das Grundwasser im Vogtland eine eher 

untergeordnete Rolle. Oberflächennah ist es nur in den, auf den Festgesteinen aufliegenden, 

Verwitterungs- und Auflockerungszonen bzw. in den Flusskiesen entlang der größeren Fließge-

wässer und als Kluftwasser im Festgestein anzutreffen.  

Die vorherrschenden Lehm- und Schluffböden besitzen ein begrenztes Sickervermögen, so dass 

insbesondere bei Starkregenereignissen im Luv-Bereich des Erzgebirges ein hoher Oberflächen-

abfluss zu verzeichnen ist.  

In den Sedimenten der Auen (im Untersuchungsgebiet der Treba) sind zum Teil flachsitzende 

Grundwasserkörper vorhanden. 
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Bewertung: 
 

Die beiden Fließgewässer im Untersuchungsraum werden nur mit einer hohen Bedeutung be-

wertet, aufgrund des begradigten z.T. eingefassten Verlaufs und der damit eingeschränkten Na-

türlichkeit.  

Das Untersuchungsgebiet außerhalb der Trebaaue weist in Bezug auf die Grundwasserhöffigkeit 

eine geringe Bedeutung auf. Für die Trebaaue ist eine mittlere bis hohe Bedeutung zu unterstel-

len, aufgrund der Möglichkeit von nutzbaren Grundwasserkörpern. 

 

 

Vorbelastung: 
 

Im Bereich der B 169 ist sowohl für die Treba als auch für den Nebenarm, insbesondere in der 

Wintersaison mit Schadstoffeinträgen durch Streusalz und Sprühnebel zu rechnen. In der Regel 

sind diese Einträge nicht toxisch und werden rasch verdünnt.  

Weitere Vorbelastungen für die Fließgewässer gehen von den Gewässerbegradigungen sowie 

kommunalen Einleitungen (Kläranlage an der Treba bzw. Ortslage Siebenhitz) aus. 
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2.6 Schutzgut Klima 

 

Das Schutzgut Klima beinhaltet Leistungen des Naturhaushaltes hinsichtlich der Frischluftrege-

neration und des Klimaausgleichs. Diese Funktionen sind, insbesondere im Zusammenhang mit 

verdichteten Siedlungsbereichen, von hoher Bedeutung. 

 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung: 
 

Großklimatisch zählt das Vogtland zur warmgemäßigten, feuchten Westwindzone Mitteleuropas. 

Deutlich bemerkbar macht sich allerdings die zunehmende Entfernung vom Atlantik. Dadurch 

trägt das Klima im Vogtland schon deutlich kontinentalere Züge, d.h. die Sommer sind wärmer 

und die Winter kälter.  

Nach Bernhardt (1998) in „Werte der deutschen Heimat“ ist das Untersuchungsgebiet den mittel-

hohen Lagen des Berglandes (Reumtengrüner Riedelgebiet) zuzuordnen. Die Höhenlage des 

Untersuchungsgebietes beträgt 520 bis 570 m ü.NN, der mittlere Jahresniederschlag wird für 

Falkenstein mit 834 mm angegeben. Die höchsten Niederschlagsmengen fallen im Sommer, die 

geringsten Niederschlagsmengen fallen in Winter. Die Jahressummen können allerdings stärke 

schwanken. Für das Plangebiet macht sich die Luvwirkung des Westerzgebirges bemerkbar,  

d. h. die von Westen ankommenden Wolken stauen sich am Erzgebirgskamm mit der Folge er-

höhter Niederschläge (im Vergleich mit gleich hohen Lagen westlich der Weißen Elster). 

Die vorherrschende Hauptwindrichtung ist großräumig gesehen Südwest (Leitwirkung des Els-

tertales und Lage der umgebenen Gebirgszüge). Die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit be-

trägt auf freien Lagen etwa 3 – 4 m/s. 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt für den Bereich des Untersuchungsgebietes zwi-

schen 6,5 bis 6,9°C1. Die mittlere Sonnenscheindauer weist 1.400 bis 1.425 Stunden im Jahr auf 

und bewegt sich am unteren Rand der für das Vogtland angegebenen Werte. 

 

 

Klimatische Ausgleichsfunktion 

Vorraussetzung für die klimatische Ausgleichsfunktion ist die Entstehung von bodennaher Kaltluft 

in klaren Nächten mit geringen Windgeschwindigkeiten. Vor allem auf Flächen mit wenig oder 

keiner Vegetation (Acker, Grünland) kann bei entsprechender Größe Kaltluft entstehen. Diese 

bodennahe Kaltluft fließt ab, da sie schwerer als die darüber befindlichen wärmeren Luftmassen 

ist.  

Die entstehende Kaltluft besitzt eine klimaökologische Ausgleichsfunktion, wenn diese in Rich-

tung eines Belastungsraumes abfließen und zur Belüftung der Siedlung beitragen kann. Dafür 

sind Hangneigungen von mindestens 2% sowie ausreichend breite Täler mit geringer Bodenrau-

higkeit die Vorraussetzung. Darüber hinaus darf der Kaltluftabfluss nicht durch Barrieren unter-

bunden sein.  

 

Das Plangebiet besteht etwa zur Hälfe aus landwirtschaftlich genutztem Offenland. Auf diesen 

Flächen mit bewegtem Relief kann Kaltluft entstehen und abfließen. Sie fungieren somit als wirk-

same Kaltluftentstehungsgebiete. Die Richtung des flächigen Kaltluftabflusses wird durch das 

natürliche Gefälle bestimmt.  

 
1 Quelle: Deutscher Wetterdienst in „Der Vogtlandatlas“, 2003 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsgebietes weist eine geringe Neigung (ca. 3 – 5%) zum 

Trebatal hin auf. Die Trebaaue kann als wirksame Kaltluftabflussbahn eingestuft werden 

Die von der verhältnismäßig kleinen Fläche abfließende Kaltluft wird, aufgrund der Bewaldung 

der Trebaaue und der Barrierewirkung der ehemaligen Bahnlinie, nur begrenzt klimawirksam wei-

tergeleitet. In diesem Bereich stauen sich die abfließenden Kaltluftmassen in klaren Nächten auf 

(Kaltluftsammelgebiet). Dem nördlichen Trebatal fließen jedoch ausreichend Kaltluftströme von 

günstiger gelegenen Offenlandflächen zu, so dass ein wirksamer Kaltluftabfluss für Dorfstadt ge-

geben ist. 

Aus diesem Grunde wird die Ackerfläche des Bebauungsplan-Geltungsbereiches nur mit einer 

geringen bis mittleren Bedeutung hinsichtlich der klimatischen Ausgleichsfunktion bewertet. 
 

 

Lufthygienische Ausgleichsfunktion  

Eine lufthygienische Ausgleichsfunktion geht vor allem von Waldflächen aus, da diese ausglei-

chend auf den Temperaturverlauf und die Luftfeuchte wirken. So kommt es, dass im Hochsommer 

aufgrund der Verdunstung die Temperatur in Waldgebieten niedriger ist. Außerdem laufen Früh- 

oder Spätfröste in Wäldern weniger streng ab als auf Offenlandbereichen. Außerdem besitzen 

Waldflächen eine starke Filterwirkung für Aerosole und Stäube (große Blattoberfläche, „Rauhig-

keit“ des Waldes).  

Die Bedeutung der Waldflächen für die lufthygienische Ausgleichsfunktion ist vor allem von der 

Größe der Waldflächen und dem Bezug zu den Siedlungen und lokalen Emittenten abhängig. 

 

Das Vogtland im Bereich Falkenstein weist einen relativ hohen Anteil an Waldflächen auf. Im 

Untersuchungsraum zählt dazu der bewaldete Höhenzug zwischen Siebenhitz und Oberlauter-

bach sowie die Waldflächen zwischen Siebenhitz und Falkenstein in der Trebauaue.  

Insgesamt stehen den Siedlungsflächen ausreichend lufthygienische Ausgleichsflächen gegen-

über. Die Waldfläche zwischen Siebenhitz und Falkenstein ist in Hauptwindrichtung der Stadt 

Falkenstein vorgelagert und wird daher für das Schutzgut Klima / Luft mit einer sehr hohen Be-

deutung bewertet (Waldfläche mit Bezug zu Siedlungsbereichen hoher Belastung). Die restlichen 

Waldflächen des Planungsgebietes weisen eine hohe Bedeutung auf (größere zusammenhän-

gende Waldflächen mit Bezug zu Siedlungsbereichen). 
 

 

Bodennahe Durchlüftungsverhältnisse 

Die Ausbreitung der Luftschadstoffe wird durch die bodennahen Durchlüftungsverhältnisse stark 

beeinflusst. Bereiche, in denen die Inversionshäufigkeit gering ist und in denen eine hohe Wind-

geschwindigkeit vorliegt, kann man daher als gut durchlüftet bezeichnen. Gebiete, in denen die 

Inversionshäufigkeit hoch und die Windgeschwindigkeit gering ist, sind schlecht durchlüftet. 

(SMUL 1997).  

Die Siedlungen im Untersuchungsraum weisen noch eine stark ländliche Prägung mit offener 

Bebauung und hoher Durchgrünung auf. Die Durchlüftungsverhältnisse werden für das Untersu-

chungsgebiet als gut und für Falkenstein als mittel eingestuft.  
 

 

Vorbelastung: 
Es sind keine relevanten klimawirksamen Vorbelastungen für das Plangebiet erkennbar. 
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2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

 

Bestandsaufnahme: 
 

Naturräumliche Einordnung 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Osten den Vogtlandes im Übergangsbereich zum Westerzge-

birge.  

In der weiteren Untergliederung ist der Planungsraum der Kleinlandschaft „Reumtengrüner Rie-

delgebiet“ zugeordnet (siehe folgende Abbildung –Gebiet 2.5). Diese Kleinlandschaft ist durch 

nordwärts abfallende, breite Riedel gekennzeichnet. Zwischen diesen Riedeln gibt es flach bis 

mittelhängige Sohlentäler. Als ein solches ist der Talraum der Treba anzusprechen.  

In südliche Richtung schließen sich mit der Landstufe südlich Bergen (Gebiet 2.3), der Poppen-

grüner Hochfläche (Gebiet 2.4) und der Landstufe Neudorf – Falkenstein höhergelegene Klein-

landschaften an. Der Bezelberg (638 m) bei Neustadt ist ein sichtexponierter Höhenpunkt inner-

halb der Landstufe Neudorf - Falkenstein. 

 

 

Abbildung 4: naturräumliche Kleinlandschaften des Vogtlandes  

(Quelle: Werte der deutschen Heimat „Das Östliche Vogtland“) 
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Zunächst ist eine räumliche Differenzierung des Untersuchungsraumes wichtig, um eine einheit-

liche Bewertung vornehmen zu können, da sich die einzelnen Bereiche von ihrer Nutzung, ihrer 

Struktur und ihren Geländeformen unterscheiden.  

Im Untersuchungsgebiet wurden deshalb Landschaftsbildeinheiten unterschieden, die als homo-

gen bzw. gleich strukturiert eingestuft werden können: 

 

 
   

Trebaaue mit Siedlungsbereich Siebenhitz, Grünland- und Waldbereiche, 
 
  Waldflächen auf Geländeschwelle westlich von Siebenhitz, 
 
  Ackerflächen auf gering bewegtem Relief. 
 
 

Im Anschluss an die Beschreibung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt in tabellarischer Form 

eine Bewertung des Landschaftsbildes. 

 

Landschaftsbildeinheit 1 

Die Landschaftsbildeinheit 1 umfasst den Talraum der Treba und ihren im Bereich Siebenhitz 

entspringenden Zufluss. Beide Gewässer bilden hier einen breiten muldenartigen Talraum in wel-

chem sich die Siedlung Siebenhitz entwickelte. Die B 169 quert diese Landschaftsbildeinheit. 

Südlich davon entstanden in jüngster Zeit Gewerbestandorte und Wohnbereiche. Auch nördlich 

der B 169 befindet sich eine größere Siedlungsfläche, an die sich ein größerer Waldbereich an-

schließt. Ein verbindendes Element zwischen Siedlung und Wald bilden die auentypischen Grün-

landflächen in zum Teil feuchter Ausbildung. Eine Ackernutzung bis an die Treba erfolgt erst 

nördlich der ehemaligen Bahnlinie wieder. 

Die Trebaaue ist das prägende Element im Untersuchungsgebiet. Schwierig ist es, sie hinsichtlich 

ihrer Landschaftsbildwirkung abzugrenzen, da es keine markanten Auenrand gibt und ein allmäh-

licher Übergang in Acker- und Waldflächen erfolgt. 

 

Landschaftsbildeinheit 2 

Die Landschaftsbildeinheit umfasst die Waldfläche zwischen Siebenhitz und Trieb / Oberlauter-

bach. Dieser Waldbereich markiert eine Geländeschwelle die von Südwesten in Richtung Norden 

verläuft (Übergangsbereich vom unteren Bergland zu den mittleren Lagen des Berglandes). Es 

handelt sich dabei überwiegend um bewaldete Hangbereiche. Es dominieren Fichtenforste, die 

abschnittsweise durch Laubwaldbereiche untersetzt sind.  

 

 

Landschaftsbildeinheit 3 

Die Ackerflächen des Untersuchungsgebietes bilden eine eigene Landschaftsbildeinheit. Es han-

delt sich dabei um gering geneigte Bereiche des Reumtengrüner Riedelgebietes. Sie bilden die 

Verbindung zwischen Trebaaue und der westlich davon befindlichen Geländeschwelle. Die Land-

schaftsbildeinheit 3 ist sehr strukturarm. 

Die Landschaftsbildeinheit selbst ist monoton und relativ strukturarm, bildet aber im Zusammen-

wirken mit den anderen Landschaftsbildeinheiten die Eigenart des Naturraumes. Auch erlauben 

diese Ackerflächen weiträumige Sichtbeziehungen.  

1 

2 

3 
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Bewertung: 
 

Beim Landschaftsbild fällt es schwer, eine objektive Bewertung zu treffen. 

Das Landschaftsbild2 spiegelt die objektiv gegebene Landschaft wider, wird jedoch vom Stand-

punkt des jeweiligen Betrachters in seiner Subjektivität wahrgenommen und entsprechend ge-

wertet. Maßgeblich für die Beurteilung des Landschaftsbildes ist also vor allem das ästhetische 

Empfinden (Wahrnehmen) des Betrachters, d.h. welche ästhetisch wirksamen Bedürfnisse bei 

der Betrachtung erfüllt werden. 

Ästhetisch wirksame Bedürfnisse lassen sich mit Hilfe der folgenden Kriterien charakterisieren: 

 

1. Bedürfnis nach Information (landschaftliche Vielfalt) 

2. Bedürfnis nach Orientierung (Struktur3 des Landschaftsbildes) 

3. Bedürfnis nach Natürlichkeit 

4. Bedürfnis nach Heimat (Charakteristik der Landschaft/ Eigenart) 

5. Bedürfnis nach Erholung (Betretbarkeit, Landschaftsbildbetrachtung, Ruhe) 

 
Diese Kriterien lassen sich so weit handhaben, dass sie sowohl zu einer qualitativen Beschrei-

bung als auch zu einer quantitativen Erfassung herangezogen werden können. Die Beschreibung 

und Bewertung des Landschaftsbildes im Rahmen dieser Untersuchung erfolgt nun anhand der 

folgenden Bewertungsfaktoren sowie unter Beachtung des Kriteriums der Seltenheit. 

 

Vielfalt: 

Dieses Kriterium wird mit Hilfe geeigneter Indikatoren (z.B. Relief, Vegetation, Gewässer, 

Nutzung, Gebäude, Erschließung) weiter differenziert. So lässt sich das Kriterium der 

Vielfalt in die Reliefvielfalt, Gebäudevielfalt, Nutzungsvielfalt etc. aufgliedern. Eine Land-

schaft ist in der Regel umso ansprechender, je vielfältiger sie ist. 

 
Eigenart:  

stellt die Charakteristik einer Landschaft dar, die sich im Laufe ihrer geschichtlichen Ent-

wicklung herausgebildet hat.  

 
Natürlichkeit:  

ist ein Maß für die Ausstattung der Landschaft mit naturnahen Elementen.  
 
Schutzwürdigkeit: 

Als schutzwürdig gelten Landschaftsbilder, wenn sie aufgrund ihrer meist landesweiten 

Bedeutung bereits nach der Natur- und Denkmalschutzgesetzgebung unter Schutz ge-

stellt sind, regional eine Seltenheit darstellen oder die Eigenart des größeren, zugehöri-

gen Landschaftsraumes in typischer Weise widerspiegeln.  

 
Vorbelastung:  

bereits vorhandene Belastungen (z.B. Deponien, Starkstromleitungen, Lärm, Geruch), 

die das Landschaftsbild bzw. das Landschaftserlebnis beeinträchtigen. 

 
  

 
2  Landschaftsbild als Summe der sichtbaren, einzelnen Landschaftsfaktoren wie Berg, Tal, Wiese etc., die der Betrachter 

zu einem Gesamt(landschafts-)bild zusammenfügt 

3  Struktur ist die Erlebbarkeit des Grundmusters, nach dem die Dinge im Raum angeordnet sind. 
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Landschaftsbildeinheit 

 

Vielfalt Eigen-
art 

Natür-
lichkeit 

Schutz-
würdig-

keit 

Vorbe- 
lastung 

Bedeu-
tung 

 Trebaaue mit Siedlungsbe-
reich Siebenhitz, Grünland 
und Waldflächen 

sehr 
hoch 

sehr 
hoch 

mittel - 
hoch 

hoch mittel - 
hoch 

hoch – 
sehr 
hoch 

 Waldflächen auf der Gelände-
schwelle westlich Siebenhitz 

hoch sehr 
hoch 

mittel - 
hoch 

hoch mittel hoch 

 mäßig strukturierte Landwirt-
schaftsflächen auf gering be-
wegtem Relief 

gering mittel  gering - 
mittel 

gering - 
mittel 

mittel mittel 

Tabelle 2: Bewertung der Landschaftsbildqualität 

 

 

Empfindlichkeit: 
 

Die Empfindlichkeit einer Landschaft wird im Wesentlichen durch deren visuelle Verletzbarkeit 

bestimmt. Diese ist abhängig von der topographischen Situation, dem Relief, der Vegetations-

ausprägung, Strukturvielfalt sowie bereits bestehender Vorbelastungen. Um die visuelle Verletz-

barkeit einer Landschaft zu beurteilen, müssen die wesentlichen Wirkungen des betrachteten 

Vorhabens ermittelt werden.  

Wesentliche zu erwartende Eingriffe sind: 

 Beeinträchtigung des gewohnten Landschaftsbildes durch Überformung des ursprüngli-
chen Charakters der Landschaft durch künstliche Bauwerke (Baufeldflächen, Erschlie-
ßungsstraßen, Ver- und Entsorgungsanlagen), 

 Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen, 

 Inanspruchnahme und Zerschneidung von Flächen / Elementen einer Landschaftsbild-
einheit. 

Empfindlichkeit der einzelnen Landschaftsbildeinheiten gegenüber Baumaßnahmen: 

Die Landschaftsbildeinheit 1 weist außerhalb des Siedlungsraumes Siebenhitz, ebenso wie die 

Landschaftsbildeinheit 2 eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Baumaßnahmen auf. Der Sied-

lungsraum Siebenhitz und die Landschaftsbildeinheit 3 weisen eine mittlere Empfindlichkeit auf. 

 

 

 

Vorbelastung: 
 

Relevante Vorbelastungen für das Landschaftsbild bestehen in dem Verlauf der Bundesstraße 

B 169, der Gewerbeflächen an der Neustädter Straße (K 7813) sowie südlich von Siebenhitz, 

dem Umspannwerk am „Polnischen Michel“ sowie den davon ausgehenden Hochspannungslei-

tungen. 

 

  

1 

2 

3 
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2.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen vielfältige Wechselbeziehungen. 

Es handelt sich oft um Überlagerungen von Nutzungen (z.B. Teich als Lebensraum  Schutzgut 

Tiere und Pflanzen; Teich als Oberflächenwasser  Schutzgut Wasser). 

Im Folgenden sollen einige wichtige Wechselwirkungen aufgezeigt und kurz beschrieben werden. 

Die Darstellung der Wechselwirkungen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht da-

rum, einige, für den Untersuchungsraum wichtige, Zusammenhänge darzulegen. 

 
 
Wechselwirkung Schutzgut Boden  Schutzgut Wasser 

Die Funktion der Schadstoffanreicherung im Boden steht im reziproken Verhältnis zum möglichen 

Schadstoffeintrag in das Grundwasser. 

Die lehmigen Aueböden des Untersuchungsgebietes nehmen eine mittlere Stellung im Hinblick 

auf die Schadstoffanreicherung ein. Als Wechselwirkung ist bei diesen Bodenarten auch der Ge-

schütztheitsgrad des Grundwassers höher als bei Sandböden, die bei geringer Schadstoffanrei-

cherung im Boden, auch eine höhere Grundwassergefährdung zur Folge haben. 

Eine weitere Wechselwirkung zwischen diesen beiden Schutzgütern besteht zwischen hoher Ver-

siegelung und dem daraus resultierenden erhöhten Oberflächenabfluss. Gleichzeitig sinkt die 

Grundwasserneubildungsrate bei zunehmender Bodenversiegelung. 

 

 

Wechselwirkung Schutzgut Tiere und Pflanzen  Schutzgut Klima 

Die Vegetation ist ein wesentliches Kriterium bei der Beurteilung kleinklimatischer Funktionen als 

auch des Schutzgutes Tiere und Pflanzen. Offenlandbereiche (Acker und Grünland) sind auf-

grund ihrer Ausstrahlung Bereiche mit einer hohen nächtlichen Kaltluftproduktion (Kaltluftentste-

hungsgebiete). Dagegen besitzen Waldflächen einen ausgeglichenen Tag/ Nacht-Temperatur-

verlauf. Es entsteht nur wenig nächtliche Kaltluft, jedoch ist die Sauerstoffanreicherung der Luft 

hier von klimatischer Bedeutung (Frischluftentstehungsgebiet). 

 
 
Wechselwirkung Schutzgut Tiere und Pflanzen  Schutzgut Landschaftsbild 

Die Vegetation ist, neben dem Relief und dem Vorhandensein von Gewässern, ein wichtiges 

Kriterium zur Beurteilung des Landschaftsbildes. Ein kleinteiliger Wechsel von Vegetationsstruk-

turen wie er im Bereich der Treba besteht, ist sowohl hinsichtlich des Schutzgutes Tiere und 

Pflanzen als auch hinsichtlich des Landschaftsbildes (Abwechslung und Vielfalt) höherwertig ein-

zustufen.  

Im Gegensatz dazu besitzt eine ausgeräumte Ackerflur auch im Bezug auf das Landschaftsbild 

eine geringere Bedeutung. 
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3. Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen bei 

Durchführung der Planung unter Berücksichtigung der 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG bzw. § 8 SächsNatSchG sind 

Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von Grundflächen, welche die Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes erheblich oder nachhaltig beein-

trächtigen können. 

 

Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit liegt vor, wenn die belebten und unbelebten Fakto-

ren des Naturhaushaltes und deren Wirkgefüge (z.B. Lebensraum für Tiere und Pflanzen, der 

Wasserhaushalt und Boden sowie die Erholung) in dem betroffenen Landschaftsraum gestört 

werden. 

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist gegeben, wenn sinnlich wahrnehmbare, die 

Landschaft prägende, gliedernde und/ oder belebende Elemente (z.B. Wald, Hecken, Einzelge-

hölze oder ähnliches) bzw. Sichtbeziehungen gestört werden. 

 

Der Verursacher eines Eingriffes sind nach § 15 BNatSchG bzw. § 9 SächsNatSchG verpflichtet, 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare 

Beeinträchtigungen innerhalb einer angemessenen Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege auszugleichen. 

 

Der Umweltbericht hat zum Inhalt, die durch den Eingriff bewirkten Beeinträchtigungen im vor-

handenen Landschaftsgefüge und Landschaftsbild darzulegen und Möglichkeiten der Vermei-

dung, der Minderung, des Ausgleiches und des Ersatzes aufzuzeigen. 

 

 

 

3.1 Potenziell projektbedingte Beeinträchtigungen 

 

Mit dem Bau des Industriegebietes „Falkenstein- Siebenhitz“ und den damit verbundenen Tätig-

keiten im Planungsraum sind Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden, die zu nach-

haltigen Belastungen führen werden. Die Intensität der Wirkungen bzw. Beeinträchtigungen des 

Vorhabens auf die betroffenen Wert- und Funktionselemente der Schutzgüter ist unterschiedlich. 

Bedeutung, Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit der Flächen sind zu berücksichtigen.  

Die Projektwirkungen werden nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen unterschie-

den. Sie gliedern sich nach Verlust, Funktionsverlust und Funktionsbeeinträchtigung. Sie werden 

bei der Ermittlung des Ausmaßes erheblicher und nachhaltiger Eingriffe in den Naturhaushalt und 

das Landschaftsbild und der daraus resultierenden Festlegung des Umfanges von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen berücksichtigt. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 
Anlagebedingte Auswirkungen sind alle durch das geplante Industriegebiet verursachten Verän-

derungen in Natur und Landschaft. Diese Auswirkungen sind dauerhaft, d. h. sie wirken zeitlich 

unbegrenzt und greifen in das örtliche Wirkungsgefüge ein: 

 

 Flächeninanspruchnahme, insbesondere Flächenversiegelung, 

 Verlust und Beeinträchtigung von Biotopen, Zerschneidungseffekte, 

 Veränderung des Landschaftsbildes durch dauerhafte Umgestaltung. 

 

 

 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind alle Umweltauswirkungen, die durch den laufenden 

Betrieb des geplanten Industriegebietes hervorgerufen werden: 

 

 Lärm- und Schadstoffemissionen (Abgase, etc.), 

 Erhöhung der Verkehrsströme vom und zum Industriegebiet, 

 unfallbedingte Schadstofffreisetzung. 

 

 

 

Baubedingte Beeinträchtigungen 
Hierunter fallen alle auf die zeitweilige Inanspruchnahme während der Bauphase beschränkten 

Umweltauswirkungen, z.B. durch Lagerflächen, Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtungen, 

Baustellenzufahrten sowie durch den Baubetrieb: 

 

 Bodenverdichtungen und Bodenerschütterungen durch Einsatz von schweren Bauma-

schinen, Beeinträchtigungen in den oberflächennahen Bodenschichten, 

 Verkehrs- und Schadstoffemissionen durch Baumaschinen und Transportfahrzeuge, 

 Vegetationsverluste und -beeinträchtigungen durch Baufelder und baubedingte Zuwe-

gungen, 

 Gefahr des Eintrags von Betriebsstoffen in Oberflächengewässer. 

 

Die Auswirkungen des Baubetriebes sind zwar zeitlich auf die Bauphase beschränkt, es kann 

jedoch bei Bauarbeiten zu erheblichen Belastungen von Natur und Landschaft kommen.  

Baubedingte Auswirkungen sind vor allem dann erheblich, wenn diese nicht nur kurzfristig wirken 

(z.B. baubedingte Gehölzverluste, irreversible Bodenverdichtungen). 

 

 

 

Im Folgenden wird eine Abschätzung der Umweltauswirkungen gegeben, unter Berücksichtigung 

der Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, zum Schutz sowie zum Ausgleich- und Ersatz. 

Diese Abschätzung erfolgt getrennt für jedes Schutzgut. 

Dabei werden summarisch die betroffenen anlagebedingten Auswirkungen, betriebs- und baube-

dingten Beeinträchtigungen berücksichtigt, verbal beschrieben bzw. bilanziert. 
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3.2 Schutzgut Mensch 

 

Aufgrund der Lage des Bebauungsplangebietes ist der direkte Verlust von Wohnraum bzw. woh-

nungsnahen Erholungsflächen auszuschließen (anlagebedingte Inanspruchnahme).  

Der Betrieb eines Industriegebietes sowie die damit verbundenen Verkehrsströme führen zu einer 

Beeinträchtigung der benachbarten Siedlungsflächen durch Verlärmung.  

Die angrenzenden Bebauungen sind als Mischgebiet / Dorfgebiet einzustufen.  

Um eine Abschätzung der Beeinträchtigung durch Verlärmung vornehmen zu können, wurde 

durch die Stadt Falkenstein ein Schallgutachten in Auftrag gegeben (OTTO & PARTNER, PHYSIKER 

UND INGENIEURE, 2008).  

Dieses Gutachten enthält Aussagen bezüglich der zu erwartenden zusätzlichen Geräuschbelas-

tung für die betroffenen angrenzenden Wohnbebauungen. 

Die DIN 18005 gibt schalltechnische Orientierungswerte für die angemessene Berücksichtigung 

des Schallschutzes in der städtischen Planung vor. 

 

Gebietstyp Tag Nacht 

Dorfgebiete (MD),  

Mischgebiete (MI) 
60 dB(A) 45 / 50 dB(A) 

Tabelle 3: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005  

 

Das Schallgutachten berücksichtigt die Geräuschvorbelastung des Gebietes (Bundesstraße 

B 169 und bestehende Gewerbestandorte). Es wurden für festgelegte Immissionspunkte Einzel-

punktberechnungen des Beurteilungspegels (Gewerbegeräusche tags / nachts; Verkehrsgeräu-

sche tags / nachts) ermittelt.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass durch die zusätzlichen Verkehrsgeräusche die schalltechnischen 

Orientierungswerte eingehalten werden, da die Planstraße in ausreichender Entfernung zu den 

Immissionspunkten liegt. Die prognostizierten Beurteilungspegel der zukünftigen Gewerbegeräu-

sche zeigt an den Immissionspunkten eine weitestgehende Einhaltung der aufgrund der Vorbe-

lastung reduzierten schalltechnischen Orientierungswerte. Die akzeptablen Überschreitungen 

verbleiben bei einem Wert von maximal 1 db(A) und erfüllen somit sinngemäß die Forderung der 

TA-Lärm (technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm).  

Ausgehend von diesen Ergebnissen werden im Schallgutachten textliche Festsetzungen zu 

Emissionsbeschränkungen formuliert, die als verbindliche Festsetzungen für den Bebauungsplan 

vorgeschlagen werden. Damit werden nur Betriebe bzw. Anlagen zulässig, die die vorgeschlage-

nen Emissionsbeschränkungen (immissionswirksamer flächenbezogener Schall-Leitungspegel) 

einhalten. Zu weiteren Aussagen bzw. den konkreten immissionswirksamen flächenbezogenen 

Schall-Leitungspegeln wird auf das Schallschutzgutachten verwiesen. 

 

Eine Beurteilung der stofflichen Emissionen ist aufgrund der nicht feststehenden Belegung des 

geplanten Industriegebietes in dieser Planungsstufe nicht möglich. 
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Weitere Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind geprägt durch die Unterbrechung bisher 

bestehender Blickbeziehungen. Die derzeit vorhandene landwirtschaftlich genutzte Fläche wird 

durch die geplante Bebauung ersetzt und geht somit der landschaftsbezogenen siedlungsnahen 

Naherholung der umliegenden Bewohner verloren. 

Mit den entsprechenden Grünordnerischen Festsetzungen und den damit verbundenen Gestal-

tungsmaßnahmen sollen die Beeinträchtigungen gemindert werden. Es sind Schutzpflanzungen 

vorgesehen.  

 

 

 

3.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ausschließlich ackerbaulich (Acker, Dauergrün-

land) genutzt. Bei der Realisierung des Industriestandortes kommt es folglich zu keinem anlage-

bedingten Verlust von wertgebenden Biotopstrukturen bzw. Lebensräumen. Bestehende Rand-

strukturen (Waldrand an der westlichen B-Plangrenze und Reste der Stieleichenbaumreihe ent-

lang des Trieber Weges) werden im Rahmen der Schutzmaßnahme S 1 vor baubedingten Bean-

spruchung geschützt.  

Im Bereich des östlichen Regenrückhaltebeckens werden intensiv bewirtschaftete Grünlandflä-

chen durch ein Regenrückhaltebecken und die Anlage eines unbefestigten Löschwasserweges 

in Anspruch genommen (ca. 7.900 m²).  

 

Die beiden stärker strukturgebunden fliegenden Fledermausarten Mops- und Bechsteinfleder-

maus nutzen die Gehölzstruktur der ehemalige Bahnlinie Plauen – Falkenstein als Leitlinie (Pla-

nung zur OU „Göltzschtal“). Relevante Nahrungshabitatstrukturen sind im Umfeld der geplanten 

Industriegebietsflächen nicht vorhanden, die Möglichkeit einer Betroffenheit ist aufgrund der spe-

zifischen Habitatansprüche auszuschließen.  

Der anlagebedingten Inanspruchnahme von avifaunistischen Ackerlebensräumen (Nahrungsha-

bitat für Greife) stehen im Umfeld ausreichend Alternativflächen zur Verfügung. Aufgrund der An-

passung an sich ändernde Ackerlebensräume ist ein Ausweichen der betroffenen Arten auf Al-

ternativstandorte möglich. 

 

 

Folgende Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen: 

 Erhalt und Schutz der Stieleichenbaumreihe sowie Nachpflanzung südlich des Trieber We-

ges, Anlage eines ruderalen Grünstreifens (Maßnahme E 1), 

 Anlage flächiger Strauchpflanzungen mit einzelnen Laubbäumen (Maßnahme E 2), 

 Anlage einer Grünlandfläche mit eingestreuten Heckenpflanzungen und einzelnen Laub-

bäumen (Maßnahme E 3). 

 Die im Anschluss an den Bebauungsplan geplanten Maßnahmen E 4 und E 5 (Anlage von 

Feldgehölzen durch Aufforstung von Winterlinde, Berg-Ahorn und Stieleiche und ökologi-

sche Aufwertung einer Dauergrünlandfläche durch Extensivierung) bewirken eine Flächen-

extensivierung sowie eine Aufwertung der bisherigen Intensivgrünlandflächen und einen 

verträglichen Übergang des Industriegebietes zur Trebaaue. 
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 Zusätzlich werden Baumpflanzungen innerhalb des geplanten Industriegebietes grünord-

nerisch festgesetzt (einreihige Baumreihe nördlich der Planstraße, Pflanzgebot für als 

Grünflächen gewidmete Bereiche des B-Planes, je 4 zu errichtende Stellplätze ist ein Laub-

baum zu pflanzen). 

 

Nach Umsetzung der geplanten Maßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen 

für das Schutzgut Tiere und Pflanzen. Es entstehen mittelfristig Biotope deutlich über den auszu-

gleichenden Eingriffs – bzw. Kompensationsumfang für Biotopflächen hinaus.  

 

 

 

Natura 2000 Schutzgebiete 
 

Das dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes nächstliegende FFH-Gebiet DE 5439-301 

„Triebtalgebiet“ befindet sich östlich im Tal der Trieb bei Bergen mit einem minimalem Abstand 

von ca. 3,5 km.  

Aufgrund der räumlichen Entfernung sind Beeinträchtigungen auf NATURA 2000 Gebiete nicht 

zu erwarten. Es werden auch keine Leitlinien zwischen NATURA 2000 Gebieten beeinträchtigt. 

Eine weitere Betrachtung innerhalb des Umweltberichtes erfolgt deshalb nicht. 

 

 

 

Nationale Schutzgebiete 
 

Es sind zwei Naturdenkmale mittelbar vom Vorhaben betroffen.  

Das Naturdenkmal „Eichen am Trieber Weg“ befindet sich in seinem westlichen Bereich an der 

Geltungsbereichsgrenze des B-Planes. Es wird der Schutz (Schutzmaßnahme S 1) sowie der 

Erhalt und die Nachpflanzung der Stieleichenbaumreihe sichergestellt (Maßnahme E 1). 

 

Im räumlichen Umgriff der Maßnahme E 4 ist der Standort des ND „Lärchen an der alten Schäfe-

rei“ eingeschlossen. Auch hier wird der Erhalt der alten Lärche und der bauzeitliche Schutz des 

Umfeldes über die Schutzmaßnahme S 1 realisiert. 
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3.4 Schutzgut Boden 

Die Realisierung des Bebauungsplanes führt zu einer Neuversiegelung von ca. 14,2 ha maximal 

zu überbauende Baufeldfläche einschließlich der Erschließungsstraße. Auf diesen Flächen kom-

men die natürlichen Bodenfunktionen vollständig zum Erliegen. Damit verbunden ist ein erhebli-

cher Eingriff in das Schutzgut Boden. Auf ca. 0,45 ha kommt es zur Beeinträchtigung von Boden-

funktionen durch Teilversiegelung (Wirtschaftswege).  

Außerdem wird auf ca. 5,8 ha (nicht überbaubarer Anteil der Baufelder sowie Regenrückhaltebe-

cken) der Boden überformt. Für Leitungsverlegungen (Strom Abwasser etc.) ist eine bauzeitliche 

Inanspruchnahme von Boden notwendig. Auf Flächen mit Bodenüberformung und bauzeitlicher 

Inanspruchnahme werden mit der Rekultivierung die Bodenfunktionen wiederhergestellt.  

Folgende Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Schutzgut Boden: 

 Durch die Verwendung versickerungsfähigen Materials im Bereich der Parkflächen wird 

den Grad der Versiegelung verringert. Diese Bereiche können eingeschränkt Nieder-

schlagswasser dem Bodenkreislauf zuführen sowie Bodenfunktionen wahrnehmen. 

 Nicht überbaubare Grundstücksflächen bebaubarer Grundstücke (betrifft 20% der Baufeld-

fläche ca. 3,4 ha) sind, soweit sie nicht für Zuwegungen und Stellplätze benötigt werden, 

gärtnerisch zu gestalten (das bedeutet eine Verbesserung der Bodenfunktion durch Be-

pflanzung bzw. Einsaat der ehemaligen Ackerfläche mit Landschaftsrasen). 

 Die Entsiegelungsmaßnahme A 1 mit einem Umfang von 2.200 m² realisiert den Rückbau 

nicht mehr genutzter baulicher Anlagen und die Entsiegelung von asphaltierter Wegefläche 

im Bereich des ehemaligen Tierparks Falkenstein. Anschließend erfolgen eine Rekultivie-

rung und die Einsaat mit Landschaftsrasen. 

 Verbesserung der Bodenfunktion wird durch Extensivierung von intensiv bewirtschafteter 

Ackerfläche im Rahmen der Maßnahme E 1 (Anlage eines ruderalen Saums unter der 

Stieleichenallee), 

 Verbesserung der Bodenfunktion durch Extensivierung von intensiv bewirtschafteter  

Ackerfläche im Rahmen der Maßnahme E 2 (Anlage flächiger Strauchpflanzungen mit ein-

zelnen Laubbäumen), 

 Verbesserung der Bodenfunktion durch Extensivierung von intensiv bewirtschafteter  

Ackerfläche im Rahmen der Maßnahme E 3 (Anlage einer Grünlandfläche mit eingestreuter 

Heckenpflanzung und einzelnen Laubbäumen), 

 Verbesserung der Bodenfunktion durch Extensivierung von intensiv bewirtschafteter  

Grünlandfläche im Rahmen der Maßnahme E 4 (Anlage von Feldgehölzen durch Auffors-

tung von Winterlinde, Berg-Ahorn und Stieleiche), 

 Verbesserung der Bodenfunktion durch Extensivierung von intensiv bewirtschafteter  

Grünlandfläche im Rahmen der Maßnahme E 5 (ökologische Aufwertung einer Dauergrün-

landflläche durch Extensivierung), 

 Bodenschutzmaßnahme S 2 (Sicherung des belebten Oberbodens, Schutz des Bodens vor 

Schadstoffeintrag, Verdichtung und ähnlichen Beeinträchtigungen). 

 

Unter Zugrundelegen der geplanten Maßnahmen und Festsetzungen wird eine deutliche Minde-

rung des Eingriffes durch flächige Versiegelung infolge der Überbaubarkeit der Baufeldflächen 

erreicht.   



Umweltbericht gemäß § 2 BauGB  Seite 37 
zum Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ 

 Stand: 01/2021 

3.5 Schutzgut Wasser 

 

Eine anlagebedingte Inanspruchnahme von Fließgewässern kann für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes ausgeschlossen werden. 

Die Realisierung des Bebauungsplanes führt zu einer Neuversiegelung von ca. 14,2 ha maximal 

zu überbauende Baufeldfläche einschließlich der Erschließungsstraße. Auf ca. 0,45 ha kommt es 

zur Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch Teilversiegelung (Wirtschaftswege). 

Auf diesen Flächen kann eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht mehr bzw. nur sehr 

eingeschränkt erfolgen. In der Folge kommt es zu einer Zunahme des Oberflächenabflusses. 

 

Folgende Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

 Durch die Verwendung versickerungsfähigen Materials im Bereich der Parkflächen wird 

den Grad der Versiegelung verringert. Diese Bereiche können eingeschränkt Nieder-

schlagswasser dem Bodenkreislauf zuführen und damit den Oberflächenabfluss verrin-

gern. 

 Die Regenwasserableitung der geplanten Industrieflächen erfolgt zeitlich verzögert (durch 

das Zwischenschalten von zwei Regenrückhaltebecken) in einen nicht benannten westli-

chen Zufluss der Treba. Die Aufnahmefähigkeit des einzuleitenden Vorfluters wird im Rah-

men des Bauleitverfahrens bzw. Wasserrechtsverfahrens mit den zuständigen Behörden 

abgestimmt.  

 Der Überlauf und die Ableitung des östlichen Regenrückhaltebeckens zum Vorfluter wur-

den als offene Gräben innerhalb des feuchten Grünlandstandortes 2010 ausgeführt. Auf-

grund des hoch anstehenden Grundwassers und der naturnahen Anlage entstanden tem-

porär wasserführende Gräben (zum Teil mit Grundwassereinstau) mit ökologischer Bedeu-

tung für das Schutzgut Wasser (keine Maßnahmen, keine Berücksichtigung innerhalb der 

Ausgleichsbilanzierung). 

 

Unter Zugrundelegen der geplanten Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung wird erreicht, 

dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser bei Realisierung des Be-

bauungsplanes zu erwarten sind. 
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3.6 Schutzgut Klima 

 

Die Realisierung des Bebauungsplanes führt zu einer Neuversiegelung von ca. 14,1 ha maximal 

zu überbauende Baufeldfläche einschließlich der Erschließungsstraße. Von diesen Flächen geht 

zukünftig keine klimatische Wirkung (Kaltluftentstehungsfläche) mehr aus.  

Die im Rahmen des Bebauungsplanes in Anspruch genommene Offenlandfläche ist aufgrund der 

Barrierewirkung der ehemaligen Bahnlinie und des Waldbestandes im Talbereich der Kaltluftab-

flussbahn (Aue der Treba) nur eingeschränkt als Kaltluftentstehungsfläche für den Naturraum 

wirksam. 

 

Folgende Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Schutzgut Klima 

 Durch die Verwendung versickerungsfähigen Materials im Bereich der Parkflächen wird 

den Grad der Versiegelung verringert.  

 Positiv auf die klimatische Situation werden sich die Pflanzungen von 52 Laubbäumen ent-

lang der Erschließungsstraße und des Trieber Weges (Festsetzungen zu Baumpflanzun-

gen und Ersatzmaßnahme E 1) sowie die Gehölzpflanzungen innerhalb des Geltungsbe-

reiches des B-Planes (Maßnahmen E 2 – E 4) auswirken. 

 

Unter Zugrundelegen der geplanten Maßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Klima festzustellen. Durch die Erhöhung des Verkehrsaufkommens ist eine Über-

schreitung der Grenz- und Orientierungswerte aufgrund der damit verbundenen Luftschad-

stoffimmissionen nicht zu erwarten. 
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3.7 Schutzgut Landschaftsbild 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. Bei 

der Realisierung des Industriestandortes kommt es folglich zu keinem anlagebedingten Verlust 

von landschaftsbildprägenden Strukturen. Bestehende Gehölze (Waldrand an der westlichen B-

Plangrenze und Reste der Stieleichenbaumreihe entlang des Trieber Weges) werden im Rahmen 

der Schutzmaßnahme S 1 vor baubedingten Beanspruchung geschützt.  

 

Es verbleiben jedoch infolge der großflächigen Baufelder und der aus östlicher und nördlicher 

Richtung einsehbaren Lage Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild. Diese Beeinträchtigun-

gen werden durch folgende Gestaltungsmaßnahmen der zu errichtenden baulichen Anlagen so-

wie grünordnerischer Ausgleichs- Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen gemindert.  

 

Folgende Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Landschaftsbild: 

 Mit den Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

wird nach Westen und Süden durch den Heckenstreifen mit einzelnen Laubbaumpflanzun-

gen (Maßnahme E 2), nach Norden mit dem Erhalt und der Nachpflanzung der Stieleichen-

Baumreihe (Maßnahme E 1) und nach Westen mit der Anlage von Grünland mit einzelnen 

Heckenstrukturen als Übergang zur Trebaaue (Maßnahme E 3) eine mittelfristige Einbin-

dung des Industriegebietes in das bestehende Landschaftsbild realisiert.  

 Zusätzlich werden Baumpflanzungen innerhalb des geplanten Industriegebietes grünord-

nerisch festgesetzt (einreihige Baumreihe (33 Winterlinden) nördlich der Planstraße, je 4 

zu errichtende Stellplätze ist ein Laubbaum zu pflanzen, Pflanzgebot für als Grünflächen 

gewidmete Bereiche des B-Planes). 

 Die im Anschluss an den Bebauungsplan geplante Maßnahme E 4 (Anlage von Feldgehöl-

zen) bewirkt einen verträglichen Übergang des Industriegebietes zu dem Waldbereich in-

nerhalb der Trebaaue. 

 

In der Summe der Maßnahmen und Festsetzungen wird mittel- und langfristig eine Einbindung 

der geplanten Industrieflächen in das Landschaftsbild erreicht.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind somit bei Realisierung des Vorhabens 

nicht zu dokumentieren. 
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3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Wechselwirkungen bestehen vor allem zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser und Klima. 

Die Existenz und Funktionsfähigkeit des belebten Oberbodens ist wesentliche Grundlage für das 

Schutzgut Boden aber auch für Funktionen des Wasserhaushaltes (Retentionsfähigkeit) sowie 

klimatische Funktionen (Fläche für Kaltluftentstehung). 

Ebenso bestehen enge Wechselwirkungen der erwähnten Schutzgüter mit der Ausbildung von 

Vegetationsstrukturen / Biotopen und faunistischen Lebensräumen.  

 

Der Verlust der natürlichen Bodenfunktion wirkt sich für das geplante Vorhaben nicht nur auf das 

Schutzgut Boden sondern in abgeschwächter Weise auch auf Funktionen der Schutzgüter Was-

ser und Klima aus.  

 

 

 

 

 

3.9 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Bei Nichtrealisierung des Industriegebietes zwischen B 169 und dem „Polnischen Michel“ würde 

die intensive ackerbauliche Nutzung weiter bestehen. Die natürlichen Bodenfunktionen ein-

schließlich der davon ausgehenden Retentionsfähigkeit (Versickerungsfähigkeit des Nieder-

schlagswassers) würden erhalten bleiben. Veränderungen des Landschaftsbildes würden unter-

bleiben. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich in diesem Bereich positive Veränderungen für das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen (durch Sukzession, Waldumbau oder Extensivierung) kurz oder 

mittelfristig ergeben. 
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3.10 Verträglichkeit des Vorhabens mit dem § 44 BNatSchG  

 

Grundlage der artenschutzrechlichen Prüfung sind die Vorkommen der europäischen Vogelarten 

sowie Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie.  

Ein im Umweltbericht integrierter Artenschutzbeitrag soll dabei klären, ob bau-, anlage- und/ oder 

betriebsbedingte Auswirkungen auf diese Arten zu erwarten sind und welche Konsequenzen sich 

daraus ergeben. 

 

Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Im Artenschutzbeitrag erfolgt die Prüfung, ob Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 

BNatSchG in Verbindung mit Absatz 5 BNatSchG vorliegen. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 

die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände folgendermaßen gefasst: 

 

"Es ist verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

 

Die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten gemäß §44 (5) BNatSchG 

bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbu-

ches zulässigen Vorhaben für die im Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten 

und für die Europäischen Vogelarten. 

Ferner liegt bei diesen Eingriffen kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in 

Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten oder der Standorte wild lebender Pflanzen im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dabei können auch erforderliche vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt werden. 

Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG erfüllt, 

müssen die naturschutzfachlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG für die Erteilung 

einer Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten vorliegen. 

 

Europarechtlich geschützte Pflanzenarten 

Vorkommen europarechtlich geschützter Pflanzenarten im Eingriffsbereich wurden nicht nachge-

wiesen (MultiBaseCS-Datenbank). Eine Vor-Ort-Begehung ergab ebenfalls keinen Hinweis auf 

europarechlich geschützte Pflanzenarten. Eine Prüfung von artenschutzrechtlichen Verbotstat-

beständen in Bezug auf Pflanzenarten des Anhangs IV kann damit entfallen. 
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Datengrundlage - faunistische Nachweise für den Planungsraum 

In Auswertung des Auszuges aus der MultiBaseCS-Datenbank (über LANDRATSAMT VOGTLAND-

KREIS, 2013) und der Planung zur Ortsumgehung Göltzschtal (GFL, 2005) liegen im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes selbst keine Nachweise relevanter Arten vor.  

Für das Umfeld wurden folgende relevanten Arten ermittelt: 

 

Fledermäuse: 

 Waldbereich zwischen Falkenstein und dem B-Plangebiet Nachweise der Arten Breitflügel-

fledermaus (Eptesicus serotinus) und Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 

 Nutzung der ehemaligen Bahnlinie als Leitlinie für die Fledermausarten Mopsfledermaus 

(Barbastella barbastellus) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii).  

 

Vögel: 

 Feldgehölz westlich Siebenhitz: Rotkehlchen, Zaunkönig, Mönchsgrasmücke, Amsel und 

Buchfink. 

 Lehmgrube Siebenhitz: Stieglitz, Habicht, Wacholderdrossel, Bleßralle und Zwergtaucher. 

 Klärteiche an der Treba im nördlichen Untersuchungsgebiet: Stockente, Reiherente, Kri-

ckente, Teichralle und Teichrohrsänger. 

 Waldbereiche im Plangebiet: Schwarzspecht, Tannenhäher und Sperber. 

 Siedlungsbereich Siebenhitz und Trebaaue nördlich B 169: Goldammer, Feldsperling, Stieg-

litz, Feldschwirl, Steinschmätzer sowie Sichtnachweise des Rotmilan und des Kolkraben. 

 

Relevanzprüfung/ Konfliktanalyse zur Artengruppe Fledermäuse 

Die beiden stärker strukturgebunden fliegenden Fledermausarten Mops- und Bechsteinfleder-

maus nutzen die Gehölzstruktur der ehemalige Bahnlinie Plauen – Falkenstein als Leitlinie. Re-

levante Nahrungshabitatstrukturen sind im Umfeld der bereits umgesetzten bzw. geplanten In-

dustriegebietsflächen nicht vorhanden, die Möglichkeit einer Betroffenheit ist aufgrund der spezi-

fischen Habitatansprüche auszuschließen.  

Insgesamt bleiben für die im Umfeld nachgewiesenen Fledermäuse die Voraussetzungen zur 

langfristigen Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes vollständig gewahrt. 

 

 

Relevanzprüfung/ Konfliktanalyse zur Artengruppe Avifauna 

Mit dem Vorhaben sind keine Inanspruchnahmen von Gehölzstrukturen bzw. anderer wertgeben-

der avifaunistischer Bereiche verbunden. Der anlagebedingten Inanspruchnahme von avifaunis-

tischen Ackerlebensräumen (Nahrungshabitat für Greife) stehen im Umfeld ausreichend Alterna-

tivflächen zur Verfügung. Aufgrund der Anpassung an sich ändernde Ackerlebensräume ist ein 

Ausweichen der betroffenen Arten auf Alternativstandorte möglich. 

Insgesamt bleiben für die europäisch geschützten Vogelarten die Voraussetzungen zur langfris-

tigen Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes gewahrt. 

 

Es werden von dem Vorhaben keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für europä-

isch geschützte Arten erfüllt. 
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4. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Aus-

gleich erheblicher Umweltauswirkungen 
 

4.1 Vorbemerkungen 

 

In Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises wird die 

„Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen" 

(SÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, 2009) für die Eingriffs- und Aus-

gleichsbilanzierung zur Anwendung gebracht. 

Diese zielt auf die Ermittlung des Kompensationsumfangs für die naturale Kompensation und ist 

in folgenden Arbeitschritten abzuarbeiten: 

 

1. Abstimmung des Untersuchungsrahmens mit Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

(verbindliche Festlegung auf dem Scoping Termin am 05.08.2008 – siehe Anhang), 

2. Erfassung und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft, 

3. Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben, 

4. Vermeidung von Beeinträchtigungen, 

5. Ermittlung der Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen, 

6. Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 

7. Bilanzierung von Beeinträchtigungen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Die Eingriffe sind nach der Bedeutung der betroffenen Werte und Funktionen zu differenzieren. 

Für die Differenzierung werden dabei die Begriffe: „Werte und Funktionen besonderer bzw. all-

gemeiner Bedeutung" gebraucht. Die Kriterien für diese Vorabeinschätzung sind in der Hand-

lungsanweisung dargelegt und wurden angewandt. 

Die Beeinträchtigungen sind nach ihrer Intensität und Reichweite zu beschreiben. Auf den direkt 

beanspruchten (versiegelten) Flächen ist in der Regel von einem vollständigen Funktionsverlust 

auszugehen. Bei allen übrigen Flächen kommt es zumindest zu Funktionsminderungen, in Ein-

zelfällen aber auch zu Aufwertungen, wenn der Biotopwert nach der Maßnahme größer als vor 

der Maßnahme ist (zum Beispiel Festsetzung von allgemeiner Grünfläche auf bisher intensiv ge-

nutztem Acker). 

Beeinträchtigungen verursachen Wertminderungen von Wert- und Funktionselementen. Diese 

Wertminderung kann durch einen Vergleich des Zustandes vor und nach der Maßnahme ermittelt 

werden (Biotopwertverfahren). Dabei wird ein Funktionsminderungsfaktor für die Wertminderung 

in Ansatz gebracht (Dieser Faktor ist dimensionslos und wird mit der betroffenen Fläche multipli-

ziert.). 

 

Die Bilanzierung des Ausgleichs erfolgt analog durch den Vergleich des Zustandes vor und nach 

der Kompensationsmaßnahme. 

Ausgleichsmaßnahmen orientieren sich nach Art und Weise an den auszugleichenden Werten 

und Funktionen. Ersatzmaßnahmen orientieren sich dagegen an den Zielen von Naturschutz und 

Landschaftspflege und sind zu ergreifen, wenn kein adäquater Ausgleich möglich ist (zum Bei-

spiel Versiegelung / Entsiegelung). 
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4.2 Vermeidbare Beeinträchtigungen und Maßnahmen Minderung 

von Beeinträchtigungen 

 

Standortauswahl 
 

Der Standort des Industriegebietes wurde so gewählt, dass Verluste und Beeinträchtigungen ver-

hältnismäßig gering ausfallen (landwirtschaftliche Nutzfläche, leichte Erschließungsmöglichkeit, 

Ver- und Entsorgungsanlagen in räumlicher Nähe vorhanden etc.). 

 

 

 

Schutzgut Mensch 
 

Im Bebauungsplan werden folgende, die Eingriffsvermeidung bzw. -minderung betreffende Fest-

setzungen getroffen:  

 

 Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 

angegebenen Emissionskontingente L(EK) nach DIN 45691 weder tags (6:00 – 22.00) 

noch nachts (22:00 – 6:00) überschreiten. 

Teilflächen des  

Bebauungsplans 

L(EK) in dB/m² 

tags nachts 

GI 1 66  50 

GI 2 72  57 

GEe 1 63 43 

Tabelle 4: zulässige L(EK) für die Beurteilungszeiträume tags und nachts 

 

 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 

Im Bebauungsplan werden folgende, die Eingriffsvermeidung bzw. -minderung betreffende Fest-

setzungen getroffen:  

 

 Begrünung des Gebietes durch   

- Pflanzung von 33 Winterlinden westlich der Planstraße,  

- Pflanzung und Unterhaltung eines Laubbaumes je 4 ebenerdigen Stellplätzen,   

- gärtnerische Gestaltung nicht überbaubarer Grundstücksflächen, 

- Pflanzgebot für öffentliche Grünflächen (u. a. 1 Laubbaum je 250 m²) 

 Der westlich an das Vorhaben angrenzende Waldbereich, die als FND geschützte Stiel-

eichen-Baumreihe entlang des Trieber Weges und die ebenfalls als FND geschützte alte 

Lärche nördlich des Regenrückhaltebeckens sind zu erhalten und vor baubedingter Be-

einträchtigung zu schützen (Schutzmaßnahme S 1). 
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Schutzgut Boden 
 

Im Bebauungsplan werden folgende, die Eingriffsvermeidung bzw. -minderung betreffende Fest-

setzungen getroffen:  

 

 Ebenerdige Stellplätze und Fußwege sind ausschließlich mit versickerungsfähigen Belä-

gen zu versehen und so anzulegen, dass eine Versickerung der Niederschläge in den 

angrenzenden Flächen möglich ist. 

 Der Wirtschaftsweg östlich des Baufelde GI 1 sowie die Zufahrten zu den Regenrückhal-

tebecken sind in unversiegelter Bauweise auszuführen. 

 Sicherung des belebten Oberbodens, Schutz des Bodens vor Schadstoffeintrag, Verdich-

tung und ähnlichen Beeinträchtigungen gemäß DIN 18915 (Schutzmaßnahme S 2) 

 Nicht überbaubare Grundstücksflächen bebaubarer Grundstücke sind, soweit sie nicht 

für Zufahrten und Stellplätze benötigt werden, gärtnerisch zu gestalten. 

 

 

 

Schutzgut Wasser 
 

Im Bebauungsplan werden folgende, die Eingriffsvermeidung bzw. -minderung betreffende Fest-

setzungen getroffen:  

 

 Ebenerdige Stellplätze und Fußwege sind ausschließlich mit versickerungsfähigen Belä-

gen zu versehen und so anzulegen, dass eine Versickerung der Niederschläge in den 

angrenzenden Flächen möglich ist. 

 Der Wirtschaftsweg östlich des Baufelde GI 1 sowie die Zufahrten zu den Regenrückhal-

tebecken sind in unversiegelter Bauweise auszuführen. 

 Das anfallende Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung sowie den versiegelten 

Flächen ist in den Regenrückhaltebecken zu sammeln und in den Naturkreislauf durch 

Retention, Verdunstung und zeitverzögertes Einleiten in den Vorfluter zurückzuführen.  
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Schutzgut Klima 
 

Im Bebauungsplan werden folgende, die Eingriffsvermeidung bzw. -minderung betreffende Fest-

setzungen getroffen:  

 

 Ebenerdige Stellplätze und Fußwege sind ausschließlich mit versickerungsfähigen Belä-

gen zu versehen. 

 Begrünung des Gebietes durch   

- Pflanzung von 33 Winterlinden westlich der Planstraße,  

- Pflanzung und Unterhaltung eines Laubbaumes je 4 ebenerdigen Stellplätzen,   

- gärtnerische Gestaltung nicht überbaubarer Grundstücksflächen, 

- Pflanzgebot für öffentliche Grünflächen (u. a. 1 Laubbaum je 250 m²) 

 

 

 

Schutzgut Landschaftsbild 
 

Im Bebauungsplan werden folgende, die Eingriffsvermeidung bzw. -minderung betreffende Fest-

setzungen getroffen:  

 

 Unzulässigkeit von Werbeanlage oberhalb des Firstes, 

 Bei Hallenlängen  über 50 m ist gestalterisch alle 50 m eine Zäsur des Baukörpers oder 

eine optische Zäsur durch die Gestaltung der Fassade in Material oder Farbe auszufüh-

ren, 

 Begrünung des Gebietes durch   

- Pflanzung von Winterlinden westlich der Planstraße,  

- Pflanzung und Unterhaltung eines Laubbaumes je 4 ebenerdigen Stellplätzen,   

- gärtnerische Gestaltung nicht überbaubarer Grundstücksflächen, 

- Pflanzgebot für öffentliche Grünflächen (u. a. 1 Laubbaum je 250 m²) 

 

 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgut 
 

Um auszuschließen, dass archäologische Fundstellen innerhalb des Geltungsbereiches unbe-

achtet zerstört werden, müssen die Erschließungs- und Baumaßnahmen von archäologischen 

Untersuchungen begleitet werden. Sollten dabei archäologische Fundstellen aufgedeckt werden, 

muss sich eine archäologische Ausgrabung zur Dokumentation anschließen. 
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4.3 Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen 

 

Im Zuge der Bearbeitung des Umweltberichtes und des Grünordnungsplanes hat sich herauskris-

tallisiert, dass die zusätzliche Versiegelung und Überformung von landwirtschaftlich genutztem 

Boden, der damit verbundenen Funktionsverlust der natürlichen Ertragsfunktion (Schutzgut Bo-

den) sowie der Retentionsfähigkeit (Schutzgut Wasser) und die Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild die entscheidenden unvermeidbaren Eingriffsfaktoren bei der Realisierung des Be-

bauungsplanes darstellen.  

Es handelt sich bei den aufgeführten Eingriffen um erhebliche Beeinträchtigungen und bei der 

Versiegelung (aufgrund der Flächengröße) um eine nachhaltige Beeinträchtigung. 

Bei dem anlagebedingten Verlust von Dauergrünlandbiotopen handelt es sich ebenfalls um un-

vermeidbare Eingriffe, die aber keinen erheblichen bzw. nachhaltigen Charakter beinhalten (in-

tensive Bewirtschaftung bei verhältnismäßig geringem Eingriff).  

 

Grundsätzlich ist die Wiederherstellung der Wert- und Funktionselemente möglich.  

Die entstehenden Verluste bzw. Beeinträchtigungen sind funktionsbezogen oder zumindest öko-

logisch gleichwertig zu kompensieren. 

 

 

 

 

4.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 

Neben den bereits im Kapitel 4.2 erwähnten Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen ist es not-

wendig für die Kompensation des Eingriff der betroffenen Schutzgüter Maßnahmen zum Aus-

gleich und Ersatz zu abzuleiten und zu planen.  

Dabei liegen die Ersatzmaßnahmen E 1 bis E 5 im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In-

dustriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“. Die Maßnahme A 1 wird im Stadtgebiet von Falkenstein 

umgesetzt.  

 

 

A 1 – Rückbau nicht mehr genutzter baulicher Anlagen und Entsiegelung von asphaltierter 

Wegefläche im Bereich des ehemaligen Tierparks Falkenstein   

(Gemarkung Falkenstein; Flurstücke 445/0, 445/n, 445/1  -  2.200 m²)) 

Die bezeichneten Flurstücke sind städtisches Eigentum. Auf ihnen befinden sich nicht mehr ge-

nutzte Stallanlagen, Gehege und Wirtschaftsgebäude einschließlich asphaltierter Wege des nicht 

mehr als Tierpark genutzten Bereiches. Die Fläche ist im Bebauungsplan der Stadt als Grünflä-

che ausgewiesen und somit auch dauerhaft vor zukünftiger Bebauung gesichert.  

Es ist die einzige Maßnahme; die mit der flächigen Entsiegelung von 2.200 m² einen adäquaten 

Ausgleich für das Schutzgut Boden schafft.  

Die bezeichneten Flächen sind zu entsiegeln, zu rekultivieren und nach Wiederherstellung der 

natürlichen Bodenfunktion anschließend mit Landschaftsrasen einzusäen. 
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E 1 – Erhalt und Schutz einer Stieleichenbaumreihe sowie Nachpflanzung südlich des Trie-

ber Weges, Anlage eines ruderalen Grünstreifens   

(Gemarkung Dorfstadt: Flurstücke 1019/1, 1019/2,1020/9, 1023/1) 

Die als Naturdenkmal entlang des Trieber Weges ausgewiesenen Bäume der Stieleichen-Baum-

reihe (Stammumfang ca. 170 – 320 cm) sind vor baubedingter Inanspruchnahme zu schützen, 

ggf. Maßnahmen zu ihrem Erhalt zu ergreifen. Weiterhin sind südlich des Trieber Weges 19 Stiel-

eichen (Quercus robur) im Abstand von 14,5 m neu zu pflanzen. Die unbefestigte Decke des 

Trieber Weges ist aus Gründen des Bodenschutzes beizubehalten. Es ist zwischen Trieber Weg 

und der Baugrenze des Baufeldes GI 2 ein ruderaler Grünstreifen von 6 m anzulegen.  

 

 

E 2 – Anlage flächiger Strauchpflanzungen mit einzelnen Laubbäumen   

(Gemarkung Dorfstadt; Flurstücke 1014/3, 1022/7, 1023/1, 1023b  -  10.400 m²)) 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine flächige Strauchpflanzung zwischen dem Baufeldern 

und dem Waldrand westlich des Bebauungsgebietes und südlich zwischen Baufeld und der B 169 

sowie um Strauchpflanzungen im Anschluss an das Feldgehölz östlich des großen Regenrück-

haltebeckens.  

Bei der erstgenannten Fläche ist der Weg parallel zur Waldgrenze nicht Maßnahmenbestandteil. 

Es sind auf allen Maßnahmenflächen einheimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden. 

Je 500 m² Heckenpflanzung ist ein Laubbaum zu pflanzen.  

 

 

E 3 – Anlage einer Grünlandfläche mit eingestreuten Heckenpflanzungen  

und einzelnen Laubbäumen   

(Gemarkung Dorfstadt; Flurstücke 1014/3, 1015/4, 1022/6, 1022/7  -  12.100 m²)) 

Auf der bezeichneten Ackerfläche ist ein Pufferstreifen zur Trebaaue hin auszubilden. Dazu ist 

eine Grünlandfläche mit eingestreuten Heckenpflanzungen anzulegen. Es sind dafür einheimi-

sche und standortgerechte Gehölze zu verwenden. Der Anteil der Heckenpflanzungen umfasst 

ca. 50% der Fläche. Je 250 m² Heckenpflanzung ist ein Laubbaum zu pflanzen. 

 

 

E 4 – Anlage von Feldgehölzen durch Aufforstung von Winterlinde,  

Berg-Ahorn und Stieleiche  

(Gemarkung Dorfstadt; Flurstück 1014/3  -  6.000 m²)) 

Die intensiv als Dauergrünland bewirtschaftete Fläche des Flurstücks 1014/3 Gemarkung 

Dorfstadt ist ökologisch aufzuwerten. Dazu sind nach Anlage des Regenrückhaltebeckens Feld-

gehölze östlich und westlich davon anzulegen. Es sind standortgerechte Gehölze zu verwenden. 
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E 5 – ökologische Aufwertung einer Dauergrünlandfläche Extensivierung  

(Gemarkung Dorfstadt; Flurstück 1014/3  -  14.100 m²) 

Die intensiv als Dauergrünland bewirtschaftete Fläche des Flurstücks 1014/3 Gemarkung 

Dorfstadt ist ökologisch aufzuwerten. Dazu sind die nach Anlage des Regenrückhaltebeckens 

und der Realisierung der Aufforstung verbleibenden Grünlandflächen extensiv zu bewirtschaften.  

Für die frischen Grünlandstandorte angrenzend an die Siedlung „Polnischer Michel“, sind meso-

phile Grünlandstandorte durch eine gezielte Bewirtschaftung zu schaffen. 

Der feuchte Bereich entlang des Zuflusses zur Treba ist als Feuchtgrünland/ Nasswiese zu ent-

wickeln (ein bis zweimalige bodenschonende Mahd mit Abtransport des Mähgutes, Förderung 

der Feuchteanzeiger, keine Beweidung).  

 

 

Alle Maßnahmen dienen der Kompensation des Schutzgutes Boden (Entsiegelung, Extensivie-

rungsmaßnahme zur Verbesserung der Bodenfunktion). Es werden Biotopstrukturen neu ge-

schaffen bzw. verbessert, damit besteht ein Bezug zum Schutzgut Tiere und Pflanzen und zum 

Schutzgut Landschaftsbild (Einbindung des Bebauungsplanes durch Gehölze).  

Im Rahmen der Maßnahmen E 2 und E 3 werden Strauchpflanzungen bzw. Grünlandstandorte 

auf Ackerfläche neu angelegt. Neben dem Schutzgut Tiere und Pflanzen enthalten diese Maß-

nahmen einen Kompensationsbezug zum Schutzgut Wasser (Erhöhung der Retentionsfähigkeit). 
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4.5 Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 

Tabelle 5: Ausgangswert und Wertminderung der Biotope 

Bestand Planung 
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1 Baufeld GI 1 (10,95 ha)          

 zu 80 % bebaubar = 8,76 ha 81 Acker 5 931 Industriegebiet  0 5 8,76 43,80 
 zu 20% Grünfläche = 2,19 ha 81 Acker 5 947 Abstandsfläche, gestaltet 10 -5 2,19 -10,95 

2 Baufeld GI 2 (5,58 ha)          

 zu 80 % bebaubar = 4,46 ha 81 Acker 5 931 Industriegebiet 0 5 4,46 22,3 
 zu 20% Grünfläche = 1,12 ha 81 Acker 5 947 Abstandsfläche, gestaltet 10 -5 1,12 -5,60 

3 Baufeld GEe 1 (0,40 ha)          

 zu 80 % bebaubar = 0,32 ha 81 Acker 5 932 Gewerbe  0 5 0,32 1,60 
 zu 20% Grünfläche = 0,08 ha 81 Acker 5 947 Abstandsfläche, gestaltet 10 -5 0,08 -0,40 

4 Straßen, versiegelt (0,66 ha) 81 Acker 5 951 Straße versiegelt 0 5 0,57 2,85 

  9514 Schotterweg 3 951 Straße versiegelt 0 3 0,09 0,27 

5 Wirtschaftswege (0,45 ha) 81 Acker 5 9514 wassergebundener Weg 3 2 0,13 0,26 

 wasserdurchlässig 413 Saatgrasland 10 9414 Wassergebundener Weg 3 7 0,09 0,63 
  9514 Schotterweg 3 9514 wassergebundener Weg 3 0 0,23 0 

6 Regenrückhaltebecken (1,05 ha) 81 Acker 5 934 Technische Infrastruktur 1 4 0,35 1,40 

 Technische Infrastruktur 413 Saatgrasland 10 934 Technische Infrastruktur 1 9 0,70 6,30 

7 öffentliche Grünfläche (0,25 ha) 81 Acker 5 949 Grünanlage, Freifläche 10 -5 0,25 -1,25 

 private Grünfläche (0,12 ha) 81 Acker 5 949 Grünanlage, Freifläche 10 -5 0,12 -0,60 

 WE Mind. (Biotop.) 60,61 
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Tabelle 6: Wertminderung infolge des Funktionsverlustes 

12 13 14 15                  16 

F
E

-N
r.

 

F
u

nk
tio

n
 

F
u

nk
tio

ns
m

in
d

er
u

ng
s-

fa
kt

o
r 

(F
M

) 

F
lä

ch
e 

in
 h

a
 

  W
E

 M
in

d.
 F

u
nk

t. 

     

1, 2, 3, 4 Retentionsfunktion Verlust: 0,5* 14,20 7,10 

 (Funktionsverlust der Retentionsfunktion auf den vollversiegelten Flächen)    

     

1, 2, 3, 4 Biotische Ertragsfunktion Verlust 0,5* 14,20 7,10 

 (Funktionsverlust der biotischen Ertragsfunktion durch Versiegelung von Ackerfläche)    

 WE Mind. Funktionen (Gesamt) 

WE Mind. (Biotop.) -Übertrag aus Spalte 11 

14,20 

 60,61 

  

WE Mind. (Gesamt) 

 

 74,81 

 

*) der Funktionsminderungsfaktor (0,5 – 2,0 je nach Bedeutung der Funktionsminderung) wurde jeweils mit 0,5 festgelegt, da die vorhandenen Böden nur eine mittlere Ertrags-

funktion besitzen. Die Böden weisen höhere Anteile Lehm und Schluff im Oberboden auf – davon ausgehend ist nur von einer mittleren Retentionsfähigkeit auszugehen. 
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Tabelle 7: Quantitative Gegenüberstellung von Eingriff sowie Ausgleich und Ersatz 

Eingriff Ausgleich und Ersatz 
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 Interne Maßnahmen 

1-7  74,71 E 2  81 A: Acker 5     

   (1,04 ha) 653 Z: Hecke mit Bäumen  20 15 0,77 11,55 

    413 A: intensives Saatgrasland 10     
    653 Z: Hecke mit Bäumen  20 10 0,27 2,70 

   E 3 81 A: Acker 5     

   (1,21 ha) 412 Z: mesophiles Grünland  22 17 0,89 15,13 
    653 Z: Hecke  20 15 0,32 4,80 

   E4 413 A: intensives Saatgrasland 10     

   (0,60 ha) 614 Z: Feldgehölz  21 11 0,60 6,60 

   E5 413 A: intensives Saatgrasland 10     

   (1,41 ha) 412 Z: mesophiles Grünland  22 12 1,41 16,92 

 Externe Maßnahmen 

   A1 413 A: Asphaltfläche, baul. Anlagen 0     

   (0,22 ha)  Z: Grünanlage  10 10 0,22 2,20 

WE Mind. (Gesamt) 74,81 WE Ausgleich/ Ersatz (Gesamt) 59,90 

Mit dem Vorhaben „Industriegebiet Falkenstein - Siebenhitz“ sind Eingriffe im Umfang von 74,81 Werteinheiten verbunden. Alle Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen, die für das Vorhaben ergriffen werden, umfassen 59,90 Werteinheiten.  

Es verbleibt ein Defizit von 14,91 Werteinheiten für einen vollständigen Ausgleich aller mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe.  
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Erläuterungen der Begriffe/ Abkürzungen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 

Tabelle 5 bis 7: 

 
Ausgangswert (AW) 

Biotopwert (Wertstufen 0-30) vor Durchführung des Eingriffs (Ausgangssituation). 

 
Biotopwert (BW) 

Den Biotoptypen zugeordnete Wertstufen zwischen 0 und 30. Der Biotopwert kann durch Zu- oder Ab-

schläge zur Kennzeichnung besonderer Ausprägung modifiziert werden. 

 

Differenzwert (DW) 

Anzahl der Wertstufen, die sich aus der Differenz von Ausgangswert und Zustandswert bzw. Ausgangswert 

und Planungswert ergibt. 

 

Funktionsminderungsfaktor (FM) 

Für die Wertminderung der Funktionen besonderer Bedeutung vergebener Faktor, dessen Höhe sich nach 

der Bedeutung der Funktionsausprägung und dem Grad der Funktionsminderung richtet. 

 

Planungswert (PW) 

Biotopwert der für die Kompensation vorgesehenen Biotoptypen; zugrunde gelegt wird der prognostizierte 

Entwicklungszustand nach 25 Jahren. 

 

Zustandswert (ZW) 

Biotopwert (Wertstufen 0-30) nach Durchführung des Eingriffs (Nach-Eingriffs-Zustand) 

 

 

Werteinheit (WE) 

Dimensionsloser Wert, der sich durch die Multiplikation von Wertstufen mit der Fläche (in ha) ergibt. 

 

WE Mind. (Biotop.)  Werteinheiten der Wertminderung infolge Biotopverlust/- minderung 

WE Mind. (Funkt.)  Werteinheiten der Wertminderung infolge Funktionsverlust/- minderung 

WE Mind. (Gesamt)  Summe der infolge Biotopverlust/-Minderung sowie infolge Funktionsverlust/-

minderung ermittelten Werteinheiten 

WE Ausgleich/ Ersatz  Werteinheiten der Wertsteigerung durch Ausgleich/ Ersatz 
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4.6 Ermittlung der Kompensationsdefizits – Aussagen zur Aus-

gleichbarkeit 

 

Die zur Bilanzierung verwendete „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von 

Eingriffen“ (SÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, 2009) bezieht sich auf 

eine naturale Kompensation.  

Es wurden für das Vorhaben alle im Umfeld möglichen Maßnahmen ergriffen und eine Maßnahme 

zur dauerhaften Entsiegelung als externe Maßnahme geplant und umgesetzt.  

Es gibt im Zuständigkeitsbereich der Stadt Falkenstein keine Möglichkeit für das bestehende De-

fizit von 15 Werteinheiten (WE) eine naturschutzfachlich sinnvolle und umsetzbare Maßnahme 

zu planen. Hinzu kommt, dass für die B 169 Ortsumgehung Göltzschtal im unmittelbaren Umfeld 

zusätzlich Kompensationsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden.  

 

Aus diesem Grunde wird dem Kompensationsdefizit eine fiktive, ausreichend große Aufforstungs-

fläche auf Acker nach „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen“ 

(SÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, 2009) zugeordnet und anhand der 

Herstellungskosten der Aufforstung einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege eine 

Ausgleichsabgabe ermittelt.  

 

Ermittlung einer fiktiven Aufforstungsfläche  

Planungswert (PW):  Laubholzforst heimischer Baumarten (CIR Nr. 71) 16 WE 

Ausgangswert (AW):      Acker     5 WE 

Differenzwert (DW):  11 WE 

 

Bei der Bezugsgröße ha entspricht das Defizit von 15 Werteinheiten (bei einem anzusetzenden 

Differenzwert von 11 WE) einer Erstaufforstungsfläche auf Acker von ca. 1,37 ha.  
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Ermittlung der Ausgleichsabgabe (nach NatSchAVO - Naturschutzausgleichsverordnung) 

Auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises wurde die Ermittlung der 

Ausgleichsabgabe auf Grundlage der Naturschutz-Ausgleichsverordnung (Vergleichsberech-

nung gemäß § 5 Abs. 1 NatSchAVO) durchgeführt. 

Geplante Veränderungen erfolgen auf 13.700 m² Ackerfläche durch Anlage einer Laubholz-Auf-

forstung. Die Bewertung des Ist-Zustandes und der Planung erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 

NatSchAVO. 

 

Bewertung des Ist-Zustandes: 

Größe Ausgangszustand Flächennutzungstyp Flächenfunktion Flächenwert 

13.700m² Ackerfläche A 3              0,3/ m²  4.110 WE 

13.700m² Ackerfläche  B 5        0,2/m² 
(Flächen mit hoher 
Boden-Bedeutung) 

2.740 WE 

Summe Gesamtflächenwert: 6.850 WE 

Tabelle: Bewertung des Ist-Zustandes 

 

Bewertung des Plan-Zustandes  

Größe Planzustand Flächennutzungstyp Flächenfunktion Flächenwert 

13.700m² Laubwald-auf-
forstung 

A 6              0,6/ m²  
(Waldflächen,  
Aufforstung) 

- 8.220 WE 

13.700 m² Waldflächen  B 5        0,2/m² 
(Flächen mit hoher 
Boden-Bedeutung) 

2.740 WE 

Summe Gesamtflächenwert: 10.960 WE 

Tabelle: Bewertung des Plan-Zustandes 

 

Die mit der Ausgleichsmaßnahme verbundene Differenz beträgt (10.960 Punkte – 6.850 Punkte) 

4.110 Punkte. 

 

Für das Vorhaben ist eine naturschutzfachliche Kompensationsleistung in Höhe von 4.110 Punk-

ten nachzuweisen. Gemäß § 5 Abs. 1 Punkt 7 und 8 NatSchAVO entspricht das einem finanziel-

len Umfang von 21.014,43 € (5,113 € / Punkt).  
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5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

Der Standort des geplanten Bebauungsplanes ist im Flächennutzungsplan 2. Änderung (2019) 

und im Regionalplan Südwestsachsen als Regionaler Standort für Industrie und produzierendes 

Gewerbe ausgewiesen.  

Regionale Vorsorgestandorte für Industrie und produzierendes Gewerbe sind freizuhaltende, 

raumstrukturell besonders geeignete Flächen für bedeutsame Investitionen der industriell-ge-

werblichen Wirtschaft.  

Auf eine Prüfung von Alternativen für den Standort kann verzichtet werden, da diese über den 

Regionalplan erfolgte. Der Umweltprüfbogen für den Vorsorgestandort Falkenstein – Siebenhitz 

(im Rahmen des Umweltberichtes für den Regionalplan erstellt) kommt zur zusammenfassenden 

Einschätzung, dass bei einer Realisierung der Ausweisung keine erheblichen Umweltauswirkun-

gen zu erwarten sind.  

 

 

 

6. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-

chung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-

rung des Vorhabens auf die Umwelt 
 

Die Ausführung der Kompensationsmaßnahmen wird durch die Stadt Falkenstein erstmalig im 

Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes und erneut nach weiteren drei Jahren durch eine 

Ortsbesichtigung überprüft.  

Durch die Untere Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises erfolgt die Vollzugskontrolle bezüg-

lich der im Bebauungsplan festgelegten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft. 

 

 

 

7. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammen-

stellung der Angaben aufgetreten sind 
 

Die verwendeten Planungsgrundlagen waren ausreichend, um die Auswirkungen auf die Schutz-

güter zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.  

Da es sich bei dem Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ um potenziell be-

baubare Flächen handelt (fehlende Objektplanung bzw. Angaben zur Art der Industriebelegung), 

kann die Ermittlung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalten und des Landschafts-

bildes nur dem Detaillierungsgrad dieser Planstufe entsprechen.  
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8. Zusammenfassung 
 

Die Stadt Falkenstein beabsichtigt die Realisierung eines Industriestandortes an der B 169 östlich 

von Falkenstein - Siebenhitz. Der Standort ist im Regionalplan als Standort für Industrie und pro-

duzierendes Gewerbe ausgewiesen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ umfasst 

24,65 ha. Der Anteil an Bauflächen betrifft 16,93 ha. Der Standort erstreckt sich von der B 169 

westlich von Siebenhitz bis zum Trieber Weg/ Streusiedlung „Polnischer Michel“. Dabei handelt 

es sich um intensiv genutzte Landwirtschaftsfläche.  

 

Gemäß § 2a BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, 

in der die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden.  

Bestandteil der Umweltprüfung ist die Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft. Es sind 

außerdem die zu ergreifenden Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, - minderung und zum Aus-

gleich darzulegen. 

 

Der Bebauungsplan enthält eine Reihe von Festsetzungen zur Eingriffsvermeidung und Eingriffs-

minderung (Verringerung des Versieglungsgrades auf Stellplätzen und Wirtschaftswegen, Fest-

setzungen zur Durchgrünung des Bebauungsgebietes, Einordnung von Regenrückhaltebecken, 

Vorgabe immissionswirksamer flächenbezogener Schall-Leitungspegel, etc.) 

 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sind:  

- Versiegelung von landwirtschaftlich genutztem Boden  

  Funktionsverlust der natürlichen Ertragsfunktion (Schutzgut Boden)   

  Funktionsverlust der Retentionsfähigkeit (Schutzgut Wasser)   

- Auswirkungen auf das Landschaftsbild   

 

Folgende Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft werden als grünordnerische Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen: 

S 1 – Schutz bestehender Waldränder, Baumreihen und von Einzelgehölzen, 
S 2 – Maßnahme zum Bodenschutz, 
A 1 – Rückbau baulicher Anlagen und Entsiegelung von Wegen im ehem. Tierpark Falkenstein, 
E 1 – Erhalt und Schutz einer Stieleichenbaumreihe sowie Nachpflanzung südlich des Trieber 

Weges, Anlage eines ruderalen Grünstreifens, 
E 2 – Anlage flächiger Strauchpflanzungen mit einzelnen Laubbäumen, 
E 3 – Anlage einer Grünlandfläche mit eingestreuten Heckenpflanzungen und Laubbäumen, 
E 4 – Anlage von Feldgehölzen durch Aufforstung, 
E 5 – ökologische Aufwertung einer Dauergrünlandfläche durch Extensivierung. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die zu erwartenden Eingriffe in den Naturhaushalt und 

das Landschaftsbild infolge der Realisierung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Fal-

kenstein – Siebenhitz“, bei Umsetzung aller festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung/ 

Minderung sowie zum Ausgleich und Ersatz überwiegend kompensiert sind.  

Für das noch bestehendes Defizit wird in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 

des Vogtlandkreises eine Ausgleichsabgabe nach NatSchAVO erfolgen.  

  



Umweltbericht gemäß § 2 BauGB  Seite 58 
zum Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ 

 Stand 01/2021 

9. Literatur und Quellen 
 

BAUPLANUNG PLAUEN GMBH (2008): Entwurf zum Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – 
Siebenhitz“ 

BAUPLANUNG PLAUEN GMBH (2014): Entwurf zum Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – 
Siebenhitz“ 1. Änderung 

BÜRO FÜR STÄDTEBAU GMBH CHEMNITZ (2004): Gemeinsamer Flächennutzungsplan Städtever-
bund “Göltzschtal” 

BÜRO FÜR STÄDTEBAU GMBH CHEMNITZ (2019): Gemeinsamer Flächennutzungsplan des Mittel-
zentralen Städteverbundes “Göltzschtal”, 2. Änderung (2019/01) 

KÖPPEL, J. FEICKERT, U. SPANDAU, L. STRAßER, H. (1998): Praxis der Eingriffsregelung. Ulmer Ver-
lag. 354 S. 

LANDRATSAMT VOGTLANDKREIS, UMWELTAMT, (2013): Auszug aus der Multibase CS Datenbank  

OTTO & PARTNER, PHYSIKER UND INGENIEURE (2008): Schallgutachten zum Bebauungsplan „In-
dustriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ 

REGIONALER PLANUNGSVERBAND SÜDWESTSACHSEN (2011): Regionalplan Südwestsachsen. Erste 
Gesamtfortschreibung bekannt gemacht und in Kraft getreten am 06.10.2011.  

SCHMIDT, WERNER (HRSG.) (1998): „Das östliche Vogtland“ Reihe Werte der deutschen Heimat. 
Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger Weimar 

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (HRSG.) (1997): Klimatologische Grundlagen 
für die Landes- und Regionalplanung 

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (HRSG.) (2002): Landesweite selektive Bio-
topkartierung Blatt 5540 – NW Falkenstein und 5539 – NO Bergen 

SÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (2009): Handlungsempfehlung zur 
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen 

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN (HRSG.) (2013): Landesentwicklungsplan Sachsen 

STRAßENBAUAMT PLAUEN (2005): B 169 Ortsumgehung Göltzschtal zwischen Falkenstein und Ro-
dewisch (Teil LBP erstellt durch GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH, Dresden) 

UNGER ET. AL (HRSG) (2003): Der Vogtlandatlas, Verlag Klaus Gumnior 

ZENTRALES GEOLOGISCHES INSTITUT BERLIN (HRSG.) (1983): Hydrogeologische Karte der Deut-
schen Demokratischen Republik - Hydrogeologische Grundkarte UND Karte der Grund-
wassergefährdung, Blatt Plauen S/ Klingenthal 

ZENTRALES GEOLOGISCHES INSTITUT BERLIN (HRSG.) (1968): Hydrogeologische Übersichtskarte der 
Deutschen Demokratischen Republik, Blatt M33 Plauen – Marienberg 

 

 



Umweltbericht gemäß § 2 BauGB Anlage 1; Seite 1   
zum Bebauungsplan „Industriegebiet Falkenstein – Siebenhitz“ 

 Stand 01/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 
 

 

 

 

Protokoll vom Scoping Termin zum Bebauungsplan  
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